
 

Stadt Bergisch Gladbach 
 
 Datum 

 15.10.2015 
 Ausschussbetreuender Fachbereich 

 Kommunalverfassung, Ratsbüro 
 Sachbearbeiter 
 Christian Ruhe 

 Telefon-Nr. 
 02202-142245 

 Tag und Beginn der Sitzung 
 Donnerstag, 29.10.2015, 17:00 Uhr 

 

Einladung 
zur 6. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Bergisch Gladbach in der neunten 
Wahlperiode 

Sitzungsort 

Ratssaal des Rathauses Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz 1, 51429 Bergisch Gladbach 

Sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, verständigen Sie bitte Herrn Ruhe, Tel. 02202-142245 

Tagesordnung 

Ö Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ratsmitglieder, Feststellung der ord-
nungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit 

  
2 Genehmigung der Niederschrift aus der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil 
  
3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Haupt- und Fi-

nanzausschusses am 03.09.2015 - öffentlicher Teil 
Vorlage: 0402/2015 

  
4 Mitteilungen des Bürgermeisters 
  
5 Dienstreisegenehmigung zur Teilnahme an der 81. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft 

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen für den Regierungsbezirk 
Köln am 05.11.2015 in Rheinbach 
Vorlage: 0415/2015 

  
6 Zusammenlegung von zwei Produktgruppen 

Vorlage: 0442/2015 
  
7 Jahresabschluss 2014 der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH 

Vorlage: 0397/2015 
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8 Jahresabschluss und Lagebericht 2014 GL Service gGmbH 
Vorlage: 0408/2015 

  
9 Jahresabschluss 2014 der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach GmbH 

Vorlage: 0418/2015 
  
10 Wirtschaftsplan 2016 der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH 

Vorlage: 0414/2015 
  
11 Änderung der Sondernutzungssatzung bzw. des Gebührentarifs 

1.  Verlängerung der Gebührenreduzierung bei der Sondernutzungserlaubnis für 
Werbeanlagen 
2.  Erlaubnisfreie Sondernutzungen 
hier: Ergänzung des § 3 der Sondernutzungssatzung 
Vorlage: 0312/2015 
(Vorlage aus der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr am 
02.09.2015) 

  
12 Änderung der „Allgemeinen Regelungen für die Durchführung von auswärtigen 

Klausurtagungen der Fraktionen“ 
Vorlage: 0358/2015 

  
13 Umbenennung der seit 1975 als Wohnplätze bezeichneten Ortsteile von Bergisch Gla-

dbach in Stadtteile 
Vorlage: 0364/2015 

  
14 Verwaltungsausschuss bei der Agentur für Arbeit, Neuberufung der Mitglieder für 

die 13. Amtszeit ab dem 01.07.2016 
Vorlage: 0429/2015 

  
15 Änderung und Ergänzung der Zielvereinbarung nach § 5 Behindertengleichstel-

lungsgesetz NRW über die Bereiche Kommunikation und Zugänglichkeit von Ge-
bäuden vom 18.07.2013 
Vorlage: 0368/2015 
(Vorlage aus der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung 
von Frau und Mann am 27.10.2015)

  
16 Berufung eines stellvertretenden Mitglieds in den „Inklusionsbeirat - Beirat für Men-

schen mit Behinderung“ durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach 
Vorlage: 0235/2015 
(Vorlage aus der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung 
von Frau und Mann am 27.10.2015)

  
17 Anträge der Fraktionen 
17.1 Antrag der Fraktion DIE LINKE. vom 05.10.2015 (eingegangen am 09.10.2015) zur 

Entwicklung eines Handlungskonzeptes zur Schaffung sozialen Wohnraumes in Ber-
gisch Gladbach 
Vorlage: 0436/2015 

  
18 Anfragen der Ausschussmitglieder 
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N Nicht öffentlicher Teil 

1 Genehmigung der Niederschrift aus der vergangenen Sitzung - nicht öffentlicher Teil 
  
2 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Haupt- und Fi-

nanzausschusses am 03.09.2015 - nicht öffentlicher Teil 
Vorlage: 0403/2015 

  
3 Mitteilungen des Bürgermeisters 
  
4 Übersicht über getätigte Kreditaufnahmen im Zeitraum 19.08.2015 bis 12.10.2015 

Vorlage: 0441/2015 
  
5 Übertragung der Beihilfesachbearbeitung 

Vorlage: 0435/2015 
  
6 Anträge der Fraktionen 
  
7 Anfragen der Ausschussmitglieder 
  
 
 
 
 
Gez. 
Lutz Urbach 
Bürgermeister 

3/122

Hau
pt- 

und F
in

an
za

uss
ch

uss
 20

15
-1

0-
29



4/122

Hau
pt- 

und F
in

an
za

uss
ch

uss
 20

15
-1

0-
29



Anlage zur Tagesordnung für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschus-
ses am 29.10.2015 
(Stand: 15.10.2015) 
 
Der Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sind keine Vorlagen beigefügt, 
die in den Fachausschüssen beraten wurden bzw. noch beraten werden. Diese Vorlagen wur-
den den Ratsmitgliedern mit den Einladungen zu den betreffenden Fachausschusssitzungen 
übersandt. Die Beratungsergebnisse zu diesen Vorlagen finden Sie im weiteren Verlauf dieser 
Anlage zur Tagesordnung. 
 

Ö Öffentlicher Teil 

11 Änderung der Sondernutzungssatzung bzw. des Gebührentarifs 
1.  Verlängerung der Gebührenreduzierung bei der Sondernutzungserlaubnis für 
Werbeanlagen 
2.  Erlaubnisfreie Sondernutzungen 
hier: Ergänzung des § 3 der Sondernutzungssatzung 
Vorlage: 0312/2015 

 Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr hat in der Sitzung am 
02.09.2015 in separater Abstimmung über die beiden Ziffern des Beschlussvorschlages 
mehrheitlich gegen zwei Stimmen aus den Reihen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN be-
schlossen, dem Rat folgende, im Vergleich zu dem Beschlussvorschlag in der Vorlage ge-
änderte Beschlussempfehlung zu geben: 
 
1. Die Gebührenreduzierung bei der Sondernutzungserlaubnis für Werbeanlagen wird bis 

auf weiteres beibehalten. 
 
Sodann beschloss der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss in separater Abstimmung 
mehrheitlich gegen zwei Stimmen aus den Reihen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN bei ei-
ner Enthaltung aus den Reihen der SPD, dem Rat folgende Beschlussempfehlung zu ge-
ben: 
 
2. Die vorgeschlagenen Veränderungen in § 3 Abs. 2 Buchstabe f sowie § 3 Abs. 3 der zi-

tierten Sondernutzungssatzung werden beschlossen. 
 

15 Änderung und Ergänzung der Zielvereinbarung nach § 5 Behindertengleichstel-
lungsgesetz NRW über die Bereiche Kommunikation und Zugänglichkeit von Ge-
bäuden vom 18.07.2013 
Vorlage: 0368/2015 

 Das Beratungsergebnis aus der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, 
Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann am 27.10.2015 wird bekannt gegeben. 
 

16 Berufung eines stellvertretenden Mitglieds in den „Inklusionsbeirat - Beirat für Men-
schen mit Behinderung“ durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach 
Vorlage: 0235/2015 

 Das Beratungsergebnis aus der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, 
Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann am 27.10.2015 wird bekannt gegeben. 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Kommunalverfassung, Ratsbüro 

Mitteilungsvorlage Drucksachen-Nr. 0402/2015 

 öffentlich 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 29.10.2015 zur Kenntnis 

Tagesordnungspunkt 

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses am 03.09.2015 - öffentlicher Teil 

Inhalt der Mitteilung 
 
Ö  Öffentlicher Teil 
 
Zu TOP 1 Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ratsmitglieder, Feststellung 

der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Be-
schlussfähigkeit 

und  
Zu TOP 2 Genehmigung der Niederschrift aus der vergangenen Sitzung - öffentli-

cher Teil 
und  
Zu TOP 3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Haupt- 

und Finanzausschusses am 18.06.2015 - öffentlicher Teil 
0275/2015 

und  
Zu TOP 4 Mitteilungen des Bürgermeisters 
und  
Zu TOP 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2014 

0316/2015 
Eine Berichterstattung erübrigt sich.  

 
Zu TOP 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2015 

0317/2015 
Der Rat ist der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses in 
seiner Sitzung am 08.09.2015 gefolgt. 
 

Zu TOP 7 HSK-Controllingbericht zum 31.05.2015 
0249/2015 

Ö  3
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  Eine Berichterstattung erübrigt sich. 
   
Zu TOP 8 Wirtschaftsplan 2015 der Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH 

0313/2015 
Der Rat ist der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses in 
seiner Sitzung am 08.09.2015 gefolgt. 

 
Zu TOP 9 Änderungen der „Richtlinien der Stadt Bergisch Gladbach zur Förderung 

der Kindertagespflege“ zum 01.08.2015 
0250/2015 
Der Rat ist der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses in 
seiner Sitzung am 08.09.2015 gefolgt. Die Änderungen wurden in den Anhang 
zum Ortsrecht eingearbeitet. 

 
Zu TOP 10 Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr Bergisch Gladbach 

0244/2015 
und 
Zu TOP 11 Zivilschutz in Bergisch Gladbach - Warnung der Bevölkerung 

0287/2015 
Es wird beschlussgemäß verfahren. Der Rat ist der Beschlussempfehlung des 
Haupt- und Finanzausschusses jeweils betreffend Ziffer 2 der Beschlussvor-
schläge  in seiner Sitzung am 08.09.2015 gefolgt. 

 
Zu TOP 12 Schenkung einer Skulptur der israelischen Partnerstadt Ganey Tikva an 

Bergisch Gladbach 
0302/2015 

und  
Zu TOP 13 Entsendung eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Se-

niorenbeirates in den Jugendhilfeausschuss 
0153/2015/1 
Der Rat ist der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses in 
seiner Sitzung am 08.09.2015 gefolgt. 

  
Zu TOP 14 Anträge der Fraktionen 
  Eine Berichterstattung erübrigt sich. 
  
TOP 15 Anfragen der Ausschussmitglieder 
TOP 15.1 Schriftliche Anfragen 

Zu TOP 15.1.1 Anfrage der Fraktion DIE LINKE. vom 17.08.2015 (einge-
gangen am 17.08.2015) zur Thematik „Anschluss- und Benutzungszwang 
bei Niederschlagswasser“ 
0338/2015 

und  
Zu TOP 15.2 Mündliche Anfragen 

Die Beantwortungen der Anfragen Herrn Kleins zum Anschluss- und Benut-
zungszwang sowie Herrn Krells zu den Beratern stehen noch aus. Alle übrigen 
Anfragen wurden beantwortet. Sofern auf eine schriftliche Antwort verwiesen 
wurde, ist eine Durchschrift des Antwortschreibens der Niederschrift oder die-
ser Vorlage als Anlage beigefügt. 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Kommunalverfassung, Ratsbüro 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0415/2015 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 29.10.2015 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Dienstreisegenehmigung zur Teilnahme an der 81. Sitzung der 
Arbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-
Westfalen für den Regierungsbezirk Köln am 05.11.2015 in Rheinbach 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Dienstreisen der Mitglieder des Rates sowie der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger, 
welche sich zur 81. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes Nord-
rhein-Westfalen für den Regierungsbezirk Köln am 05.11.2015 in Rheinbach angemeldet ha-
ben, werden genehmigt. 

Ö  5
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Der Städte- und Gemeindebund veranstaltet am 05.11.2015 in Rheinbach die 81. Sitzung der 
Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln. Die Einladung vom 30.09.2015 ist die-
ser Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Die Verwaltung hat die Ratsmitglieder ohne Fraktionszugehörigkeit sowie die Fraktionsvor-
sitzenden über die Fraktionsgeschäftsstellen mit Nachricht vom 01.10.2015 über die Veran-
staltung in Kenntnis gesetzt und um Mitteilung gebeten, ob und ggf. welche Ratsmitglieder 
und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger an der Veranstaltung teilzunehmen beabsichtigen. 
Für eine Teilnahme an der Veranstaltung ist eine förmliche Dienstreisegenehmigung zu ertei-
len. Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet gemäß § 5 Absatz 2 Ziffer 4 Zuständig-
keitsordnung über die Genehmigung von Dienstreisen von Ratsmitgliedern und Ausschuss-
mitgliedern. 
 
 
 

Verbindung zur strategischen Zielsetzung 

Handlungsfeld:  

Mittelfristiges Ziel:  

Jährliches Haushaltsziel:  

Produktgruppe/ Produkt: 001.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung 
     
     

Finanzielle Auswirkungen  
     

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre 
Ertrag        
Aufwand     Höhe nach Abrechnung   
Ergebnis        
          

2. Finanzrechnung  
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten Wertgren-

zen gem. § 14 GemHVO)/   Vermögensplan 
laufendes Jahr Gesamt 

Einzahlung aus Investitionstätigkeit     
Auszahlung aus Investitionstätig-
keit     
Saldo aus Investitionstätigkeit       

     
Im Budget enthalten X ja  
   nein  
   siehe Erläuterungen 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Finanzen 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0442/2015 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 29.10.2015 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 03.11.2015 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Zusammenlegung von zwei Produktgruppen 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die sich innerhalb des Produktbereichs 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ 
befindlichen Produktgruppen „012 760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an 
Verkehrsflächen und -anlagen“ und  „012 765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)“ werden 
ab dem Doppelhaushalt 2016/2017 zu einer Produktgruppe zusammengefasst. 
 
 
 
 
 

Ö  6
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Die Differenzierung nach beiden Produktgruppen hat sich in der administrativen Praxis des 
Fachbereichs als nicht zielführend erwiesen: die Aufwendungen beider Produktgruppen sind 
größtenteils nur schwer aufteilbar und werden somit durch grobe Umlageschlüssel verteilt. 
Eine Steigerung von Transparenz und Steuerungsmöglichkeit durch die Aufteilung auf zwei 
Produktgruppen ist somit kaum vorhanden. Als Beispiel für die Problematik bei der 
Aufteilung der Aufwendungen können die Straßenbeleuchtung und die Straßenreinigung 
angeführt werden, bei welchen eine genaue Erhebung, in welcher prozentualen Aufteilung 
Straße, Gehweg und Parkfläche betroffen sind, kaum realistisch erscheint. 
 
Die Zusammenlegung der beiden Produktgruppen stellt eine administrative Vereinfachung für 
die handelnden Personen dar. Sie würde zu keinerlei organisatorischen Veränderungen 
führen, da beide Produktgruppen bereits jetzt durch die gleichen Verantwortlichen betreut 
werden. 
 
Da das Gesetz nur die Produktbereiche bindend vorgibt und es sich um eine Zusammen-
führung von zwei Produktgruppen innerhalb eines Produktbereiches handelt, bestehen keine 
rechtlichen Bedenken gegen die Umsetzung. Die Produktgruppenfestlegung obliegt dem Rat. 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Stabsstelle Betriebswirtschaft 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0397/2015 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 29.10.2015 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 03.11.2015 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Jahresabschluss 2014 der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach 
mbH 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Nach Prüfung und Billigung der vorgelegten Unterlagen durch den Aufsichtsrat der 
Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH wird der Bürgermeister als Vertreter der 
Gesellschafterin, der Stadt Bergisch Gladbach, bevollmächtigt, 
 
1. in der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss und den Lagenbericht 2014 der 

Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH festzustellen und den 
Jahresfehlbetrag der Gesellschaft in Höhe von 501.542,89 € aus der Gewinnrücklage 
abzudecken 

2. den Aufsichtsrat und den Geschäftsführer der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch 
Gladbach mbH zu entlasten und 

3. für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2015 die Ebner Stolz GmbH  
Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zu 
beauftragen. 

 
 

Ö  7
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Zu 1) 

Allgemeines 

Entsprechend den Vorgaben des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss 2014 
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) sowie der Lagebericht durch die 
Geschäftsführung entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und den gewählten Abschlussprüfern 
vorgelegt. 
 
Die Geschäftsführung hat nach § 14 (2) des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss 
zusammen mit dem Lagebericht und dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich 
nach Eingang des Prüfungsberichtes dem Aufsichtsrat zur Prüfung und der Stadt als 
Gesellschafterin zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen. Der Bericht des 
Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung ist der Gesellschafterin zusammen mit dem 
Vorschlag über die Ergebnisverwendung ebenfalls unverzüglich vorzulegen. 
 
Da der Bürgermeister in der Gesellschafterversammlung als bestellter Vertreter der Stadt 
Bergisch Gladbach (Gesellschafterin) unmittelbar den Weisungen des Rates unterstellt ist, soll 
der Bürgermeister durch den Rat bevollmächtigt werden, den Jahresabschluss 2014 
festzustellen und über die Verwendung des Ergebnisses zu entscheiden. Hier liegt gemäß des 
am 13.12.2011 vom Rat beschlossenen Konzepts zur Steuerung und Kontrolle der 
privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie der öffentlich-rechtlichen 
Rechtsformen mit eigener Rechtspersönlichkeit der Stadt Bergisch Gladbach, ein 
weisungspflichtiger Geschäftsvorfall vor. 
 
Die Stadt Bergisch Gladbach als Gesellschafterin hat spätestens bis zum Ablauf der ersten 8 
Monate des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Ergebnisverwendung für das vergangene Geschäftsjahr zu beschließen. Anschließend hat die 
Offenlegung entsprechend der Vorgaben im Gesellschaftsvertrag zu erfolgen. 
 
Der Jahresabschluss wurde auftragsgemäß von den Prüfern der Ebner Stolz GmbH  Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln geprüft und in der Sitzung 
vom 30.09.2015 durch den Aufsichtsrat geprüft und gebilligt. 
 
Der Stadt Bergisch Gladbach als Gesellschafterin wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag 
der Gesellschaft in Höhe von 501.542,89 € aus der Gewinnrücklage abzudecken 
 
Der Jahresabschluss ist mit Anhang und Lagebericht als Anlage beigefügt. 
 
Dem vorliegenden Entwurf des Prüfungsberichtes sind folgende Feststellungen der Ebner 
Stolz GmbH  Co.  KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zu 
entnehmen: 
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D./ 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 

Das Rechnungswesen (einschließlich Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung) 
wird mittels von der Gesellschaft vorgenommener Eingaben über DATEV-Programme 
abgewickelt (Rechnungswesen für Windows, Anlage für Windows, Zahlungsverkehr für 
Windows, Kostenrechnung). 
Die eigentliche Abschlusserstellung erfolgt durch die Übernahme der Salden lt. DATEV-
Auswertung in ein Tabellenkalkulationsprogramm (Excel von Microsoft) und 
Weiterbearbeitung in einer Hauptabschlussübersicht. 
Die Geschäftsvorfälle werden, soweit wir dies durch in berufsüblichem Umfang 
durchgeführte stichprobenweise Prüfungen feststellen konnten, vollständig, fortlaufend 
und zeitnah erfasst. Für Journale, Sach- und Personenkonten besteht 
Ausdruckbereitschaft. 
Die Vermögensgegenstände und Schulden sind ordnungsgemäß nachgewiesen. 
Die aus weiteren geprüften Unterlagen (z.B. Planungsrechnung, Verträge) entnommenen 
Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht geführt. 
Zusammenfassend kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Buchführung und die weiteren 
geprüften Unterlagen ordnungsgemäß sind und den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 
 

b) Jahresabschluss 
 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist – ausgehend von den Zahlen der 
Vorjahresbilanz – aus der Buchführung und den Inventarverzeichnissen richtig entwickelt. 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung zutreffend nach den für große Kapitalgesellschaften 
geltenden Vorschriften des HGB und des GmbHG sowie unter Beachtung des 
Gesellschaftsvertrages aufgestellt. 
Die Angaben und Erläuterungen im Anhang sind vollständig und zutreffend. 

 
c) Lagebericht 
 

Der als Anlage 6 beigefügte Lagebericht entspricht den Vorschriften des § 289 HGB und 
steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Abschlussprüfung 
gewonnenen Erkenntnissen.  
Er gibt den Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der 
Gesellschaft zutreffend wieder. Zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung wurde im 
Lagebericht Stellung genommen.  
Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind durch die 
gesetzlichen Vertreter zutreffend dargestellt.  
Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung ist nach unserer Beurteilung 
zutreffend und ausreichend. Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen in Abschnitt 
B. 
Über Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres haben die 
gesetzlichen Vertreter im Lagebericht (D. Nachtragsbericht) berichtet. 
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F. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem 
 

Nach Auffassung unseres Berufsstandes haben die gesetzlichen Vertreter von 
Unternehmen im Anteilsbesitz von Gebietskörperschaften unabhängig von der 
Rechtsform grundsätzlich ein von der Größe und dem Einzelfall abhängiges 
Risikofrüherkennungssystem einzurichten, analog zu den Vorschriften für den Vorstand 
einer Aktiengesellschaft gemäß § 91 Abs. 2 AktG. 
 
Unsere im Rahmen der Geschäftsführungsprüfung nach § 53 HGrG durchgeführten 
Prüfungshandlungen haben ergeben, dass die gesetzlichen Vertreter unter 
Berücksichtigung der Unternehmensgröße die geforderten Maßnahmen zur Einrichtung 
eines Überwachungssystems in geeigneter Weise eingeleitet haben. Dieses 
Überwachungssystem erscheint uns grundsätzlich geeignet, Entwicklungen, die den 
Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen. Wir verweisen auch auf 
Anlage 9 zu diesem Bericht. 

  
G. Prüfungsfeststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 
 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen 
Verhältnisse nach § 53 HGrG erstreckt sich nach den von Bund und Ländern entwickelten 
Grundsätzen darauf, ob die maßgebenden gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen 
Bestimmungen beachtet wurde und eine ausreichende Sorgfalt bei der Ausübung der 
Geschäftstätigkeit wahrgenommen wurde. Gegenstand der Untersuchung ist die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation, des 
Geschäftsführungsinstrumentariums sowie der der Geschäftsführungstätigkeit. 
Der Prüfung liegen die Prüfungsstandards IDW PS 720 „Berichterstattung über die 
Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ zu Grunde. 
Unsere Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung Anlass zu 
Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geben könnten. (vgl. hierzu 
Anlage 9 des Berichts.) 
 

H. Bestätigungsvermerk vom 24.08.2015 
 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) in Deutschland festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.  
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 
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Aus Anlage 6 zum o.g. Prüfbericht/ Auszug aus Lagebericht: 
 
Ertragslage 
 
Das Gesamtergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.039 auf  - TEUR 502 
verbessert. Ausschlaggebend hierfür ist das Beteiligungsergebnis in Höhe von + TEUR 3.493 
aufgrund der Vorabausschüttung der BELKAW im Vorgriff auf ihr Jahresergebnis 2014 nach 
Abzug der Finanzierungskosten für den Anteilskauf des Kaufpreis in Höhe von TEUR 2.403 
für die 49,9 %-ige Beteiligung an der BELKAW.  
 
Das Betriebsergebnis (EBIT) verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um - TEUR 290 (= - 
17,3 %). Ursächlich hierfür waren die gefallenen Umsatzerlöse (- TEUR 73), der Anstieg bei 
den Personalkosten (TEUR 191), bei den Verwaltungsaufwendungen (TEUR 18), den 
Vertriebsaufwendungen (+ TEUR 8) und beim übrigen Betriebsaufwand (+ TEUR 10). Hinzu 
kamen der Rückgang bei den übrigen Betriebserträgen (- TEUR 6). Positiv dagegen wirkte 
sich der gesunkene Materialverbrauch (- TEUR 12) und die Verminderungen bei den 
planmäßigen Abschreibungen (- TEUR 4) aus.  
 
Das Beteiligungsergebnis beruht auf einer aus Liquiditätsgründen bei der Bädergesellschaft 
von  der BELKAW an die Bädergesellschaft ausgekehrten Vorabausschüttung in Höhe von 
TEUR 3.493, die auf die endgültige Ergebnisausschüttung für das Geschäftsjahr 2014 
angerechnet wird.  
 
Die Verschlechterung des Finanzergebnisses um - TEUR 2.434 auf - TEUR 1.654 ist 
vornehmlich auf den gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Zinsaufwand aufgrund des Kaufs 
der BELKAW Anteile (TEUR 2.403) zurückzuführen. Hinzu kamen die gegenüber dem 
Vorjahr um - TEUR 5 reduzierten Ausschüttungen der ordentlichen Erträge aus den 
Fondsanlagen sowie der Anstieg bei den Zinsaufwendungen für die kurzfristigen 
Bankverbindlichkeiten (TEUR 32), die nur teilweise durch den im Vorjahresvergleich um - 
TEUR 12 niedrigeren Zinsaufwand für die „Altdarlehen“ der Bäder GmbH kompensiert  
 
Umsatz-/Absatzentwicklung 
 
Die Umsatzerlöse erreichten im Jahr 2014 TEUR 1.300 und damit TEUR 73 (- 5,3 %) 
weniger als im Vorjahr. Der Rückgang der Umsatzerlöse beruht im Wesentlichen auf dem 
Rückgang der Besucherzahlen von - 44,6 % im Freibad Milchborntal, der sich aufgrund der 
unsteten Witterungsverhältnisse auf die gesamte Freibadsaison 2014 verteilte. Das Kombibad 
Paffrath ist durch die kombinierbare Außen- und Innennutzung nicht so einschneidend von 
der Witterung abhängig. Im Einzelnen waren im Kombibad Paffrath Umsatzeinbußen von 
insgesamt - TEUR 15 (- 1,3 %), im Freibad Milchborntal von - TEUR 58,8 (- 41,8 %) zu 
verzeichnen. In der Sauna/Solarium ergab sich eine Umsatzsteigerung von + TEUR 0,6 (+ 
0,6%). Der Umsatz im Hallenbad Stadtmitte war mit TEUR 4,4 auf dem Vorjahresniveau. 
 
Materialaufwand 
 
Der Materialaufwand - hier handelt es sich hauptsächlich um den frequenz- und 
temperaturabhängigen Bewirtschaftungsaufwand (Energie- und Wasserbezug) - ist gegenüber 
dem Jahr 2013 um - TEUR 12 (= - 1,6 %) gefallen. Die Verminderung beruht sowohl auf den 
geringeren Gaskosten (= - 6,2 %) als auch auf Einsparungen bei Aufwendungen für 
Honorarkräfte für die Kursprogramme (= - 25 %).  
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Personal 

Der Personalaufwand (TVöD Tarifverträge) ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 191 
gestiegen. Dies resultiert aus einer Erhöhung um TEUR 97,5 bei den Löhnen und Gehälter. 
Ursächlich hierfür waren u. a. die Tariferhöhung 2014 (+ 3 % ab März 2014) und die 
Erhöhung der Krankheitsquote mit Lohnfortzahlung. Hinzu kam ein unproportionaler Anstieg 
bei den Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (+ TEUR  83,4), vor allem 
für Pensionsaufwendungen. 

Wie im Vorjahr waren im Jahresdurchschnitt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest 
angestellt. Um auf die unterschiedliche Besucherfrequenz reagieren zu können, beschäftigt 
die Gesellschaft neben der gut ausgebildeten und hoch qualifizierten Stammbelegschaft in den 
Bädern ganzjährig zusätzliche, die Sicherheitsstandards erfüllende Aushilfskräfte. Zur 
bedarfsgerechten Steuerung der Mitarbeiterzahl und der Arbeitszeiten wird auf 
Flexibilisierungsinstrumente wie z. B. Zeitkonten und Schichtmodelle, um die 
Personalkosten, die den größten Aufwandsposten im operativen Ergebnis darstellen, 
möglichst gering zu halten gesetzt. 

 
Erhaltungsaufwand 
 
Im Geschäftsjahr 2014 wurden nur dringend erforderliche Reparaturen und Instandhaltungen 
in den Bädern durchgeführt. Der Gesamtaufwand belief sich dabei auf TEUR 228 und war 
damit um TEUR 8 (= - 3,4 %) geringer als im Vorjahr.  
 
Investitionen  

In die Bäder wurden im Geschäftsjahr 2014 TEUR 35 investiert. Betragsmäßig nennenswerte 
Investitionen waren dabei der altersbedingte Austausch der finnischen Saunakabine (TEUR 
25), die Installation einer Schutzabtrennung im Kinderbereich des Kombibades (TEUR 4) und 
die Neuanschaffung einer EDV-Software für das Kursprogramm (TEUR 2). 

Die größte Investition der Bädergesellschaft im Jahr 2014 war der Erwerb einer 
gesellschaftsrechtlichen Beteiligung in Höhe von 49,9 % an der BELKAW zu einem 
Kaufpreis von EUR 78 Mio. von der RheinEnergie AG. Zweck dieses Kaufes war der 
Wiedereinstieg der Stadt Bergisch Gladbach in die regionale Energieversorgung, wobei die 
Umsetzung, d. h. die steuerliche und gesellschaftrechtliche Anbindung, über die 
Bädergesellschaft erfolgt. Die mit Wirkung vom 16. Dezember 2013 gegründete „Stadtwerke 
Bergisch Gladbach GmbH“ wurde zum 31. Dezember 2014 wieder aufgelöst und die Option 
„Beteiligung der Bädergesellschaft am örtlichen Stromversorger BELKAW“ als 
Wiedereinstieg in die regionale Energieversorgung der Stadt Bergisch Gladbach vom Rat der 
Stadt Bergisch Gladbach am 8. April 2014 gewählt. Zu diesem Zweck erwarb die Stadt 
Bergisch Gladbach, rückwirkend zum 1. Januar 2014 über die Bädergesellschaft (Beschluss 
der Gesellschafterversammlung vom 9. April 2014) von der RheinEnergie AG eine 
gesellschaftsrechtliche Beteiligung in Höhe von 49,9 % zu einem Kaufpreis von EUR 78 Mio. 
an der BELKAW. 
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Finanzlage 

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr um - 
TEUR 103 auf - TEUR 1.170 gesunken. Ebenso gesunken gegenüber dem Vorjahr ist der 
Cashflow aus der Investitionstätigkeit mit einem Rückgang um - TEUR 77.981 auf - TEUR 
78.073. Grund hierfür sind vor allem die Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen, hier der Kauf der  BELKAW-Anteile (TEUR 78.038) und 
Investitionen in das Sachanlagevermögen (TEUR 33) und in das immaterielle 
Anlagevermögen (TEUR 2) für EDV-Software für das Kursprogramm. Entsprechend ist 
dagegen der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit um + TEUR 78.083 gestiegen. Ursächlich 
hierfür ist die Aufnahme von Krediten für den Kauf der BELKAW-Anteile. Insgesamt ergab 
sich hierdurch eine Veränderung des Finanzmittelfonds um TEUR 10.  Der Finanzmittelfonds 
betrug am Ende der Periode TEUR 43 (i. V. TEUR 33). 

Die Zahlungsfähigkeit während des Geschäftsjahres und zum Abschlussstichtag war jederzeit 
gegeben, nicht zuletzt durch einen Tagesgeldkredit, der zum Jahresultimo mit EUR 6,6 Mio. 
in Anspruch genommen war. Der Kreditrahmen hierfür beträgt derzeit EUR 7,0 Mio., davon 
sind EUR 2,5 Mio. abgesichert durch eine Ausfallbürgschaft der Stadt Bergisch Gladbach und 
EUR 4,5 Mio. über die Verpfändung des Wertpapierdepots bei der Kreissparkasse Köln.  

 
Prognose 
 
Mit flexiblen, witterungsabhängigen Öffnungszeiten im Freibadbereich (Freibad 
Milchborntal) und angepasstem Personaleinsatz versucht die Bädergesellschaft die Kosten 
weiter zu reduzieren und den stark wetterabhängigen Schwankungen bei den Umsatzerlösen 
in den Freibadbereichen zu begegnen. Gleichzeitig wird versucht, die Umsatzschwankungen 
im Freibadbereich über Kurse, Gesundheitsprogramme und den steigenden Verkauf von 
Badeartikeln auszugleichen. 
 
Um die wirtschaftliche Situation der Kommune zu verbessern, ist die Gesellschafterin in die 
regionale Energieversorgung eingestiegen. Zu diesem Zweck wurden mehrere 
Einstiegsoptionen, u. a. die Gründung eines eigenen Stadtwerks, überprüft und sich 
letztendlich für eine Beteiligung am örtlichen Stromversorger BELKAW entschieden. Die 
gesellschafts- und steuerrechtliche Anbindung erfolgt dabei über die Bädergesellschaft. In 
diesem Zusammenhang hat die BELKAW zur Generierung eines steuerlichen Querverbundes 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Bäderbetriebsgesellschaft“ gegründet 
(Handelsregistereintrag 11. Juni 2015), welche den Bäderbetrieb der Bädergesellschaft 
pachten und mit der BELKAW einen Gewinnabführungsvertrag abschließen wird. 
Beabsichtigt ist hierbei, eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der 
Bädergesellschaft und des Gesamtkonzerns „Stadt Bergisch Gladbach“ zu erreichen. Erste 
Auswirkungen zeigen sich schon im gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.039 besseren 
Gesamtergebnis. Dies ist vor allem auf das Beteiligungsergebnis zurückzuführen, in dem ein 
Ertrag in Höhe von EUR 3,5 Mio. ausgewiesen ist. Dabei handelt es sich um eine 
Vorabausschüttung der BELKAW auf den endgültigen Gewinnanteil der Bädergesellschaft 
für das Geschäftsjahr 2014, der sich auf EUR 7,5 Mio. beläuft.  
Neben den allgemeinen Risiken für ein Unternehmen sieht die Geschäftsführung nur 
grundsätzliche Risiken in der zeitlichen als auch gestalterischen Durchsetzung des 
steuerlichen Querverbundes und den Ausschüttungsmöglichkeiten der BELKAW. Hinzu 
kommen die anhaltenden Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und die konjunkturelle 
Entwicklung, die eine Planung der Erträge der aufgelegten Bäderfonds und der 
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Zinsentwicklung entsprechend erschweren. Die Risiken in den Bädern definieren sich über 
die Aufrechterhaltung aller betriebsnotwendigen Anlagen, u. a. aufgrund des Sanierungsstaus 
(Außenbereich Kombibad Paffrath, Hallenbad Stadtmitte), beim Energieverbrauch bzw. bei 
den Energiepreisen und im Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsbereich.  
 
Aus heutiger Sicht erkennt die Geschäftsführung jedoch keine Risiken, die den Fortbestand 
des Unternehmens gefährden. 
 
Für die Folgejahre wird sich nach Einschätzung der Geschäftsführung die wirtschaftliche 
Situation der Bädergesellschaft aufgrund der geänderten Konstellation, d. h. u. a. durch den 
Wegfall der Bäderverluste aufgrund der Verpachtung des Bäderbetriebs an die 
Bäderbetriebsgesellschaft, den Erträgen aus der Beteiligung an der BELKAW ergänzt mit den 
Erträgen aus der Fondsanlage, gegenüber dem Status Quo u. E. nach generell erheblich 
günstiger darstellen.  
 
Hinsichtlich der Beteiligungserträge an der BELKAW geht die Bädergesellschaft in ihrer 
aktuellen Prognose für das Wirtschaftsjahr 2015 von einem gegenüber dem Jahr 2014 leicht 
sinkenden Ergebnis aus. 
 
Aufgrund der Einschätzungen der Fondsmanager der Spezial-Fonds wird eine Ausschüttung 
an ordentlichen Erträgen von TEUR 814 erwartet.  
 
Zu 2) 
Die Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates erfolgt durch die 
Gesellschafterversammlung. Aufgrund des Prüfungsergebnisses bestehen keinerlei Bedenken, 
die Entlastung zu erteilen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 30.09.2015 eine 
Empfehlung für die Entlastung des Geschäftsführers ausgesprochen. Hier liegt gemäß des am 
13.12.2011 vom Rat beschlossenen Konzepts zur Steuerung und Kontrolle der 
privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie der öffentlich-rechtlichen 
Rechtsformen mit eigener Rechtspersönlichkeit der Stadt Bergisch Gladbach, ein 
weisungspflichtiger Geschäftsvorfall vor. 
 
Zu 3)  
Die Gesellschafterversammlung wählt die jeweiligen Jahresabschlussprüfer. Auch hier hat der 
Aufsichtsrat am 30.09.2015 eine gleich lautende Empfehlung an die 
Gesellschafterversammlung, auf Grund von Angebotseinholungen der Gesellschaft, für die 
Ebner Stolz GmbH  Co.  KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 
Köln, ausgesprochen. Durch eine interne Rotation der Prüfer der Sozietät soll eine 
Modifikation bei der Wahl der Abschlussprüfer gewährleistet sein.  

Anlagen 
 
Bilanz Bädergesellschaft 31.12.2014 
Gewinn- und Verlustrechnung 
Anhang 2014 
Lagebericht 2014  
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Verbindung zur strategischen Zielsetzung 
 
Handlungsfeld: 
 
 

Handlungsfeld 4: Erfolgreiches Zusammenwirken von 
Politik und Verwaltung in Richtung strategischer 
Zielsteuerung 

Mittelfristiges Ziel: 
 
 

4.4 Wir verfügen über ein flächendeckendes 
Controlling und ein Berichtswesen, das die Politik 
handlungsfähig macht. 

Jährliches Haushaltsziel:  

Produktgruppe/ Produkt:  
     
     

Finanzielle Auswirkungen  
     

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre 
Ertrag     0 €  0 € 
Aufwand     0 €  0 € 
Ergebnis     0 €  0 € 
          
2. Finanzrechnung  
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten 
Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/   
Vermögensplan 

laufendes Jahr Gesamt 

Einzahlung aus Investitionstätigkeit  0 €  0 € 
Auszahlung aus 
Investitionstätigkeit  0 €  0 € 
Saldo aus Investitionstätigkeit    0 €  0 € 

     
Im Budget enthalten  ja  
   nein  
   siehe Erläuterungen 
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Anlage 6 / 1 
 

Lagebericht der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH,  

 
Bergisch Gladbach 

 
für das Geschäftsjahr 2014 

 

 

 
A. Rahmenbedingungen 

 
Die Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH ist tätig in den Bereichen Erwerb, Bau und 
Betrieb von Bädern und sonstigen Freizeiteinrichtungen. Aufgrund des Beschlusses der Gesellschafter-
versammlung vom 4. Juli 2012 wurde der Gegenstand des Unternehmens um die Planung und den Be-
trieb von Netzen zur Verteilung von Energie und Wasser sowie den Handel mit Energie und Wasser 
einschließlich der dazugehörigen Dienstleistungen erweitert. Die dazu mit Wirkung vom 16. Dezember 
2013 gegründete „Stadtwerke Bergisch Gladbach GmbH“ wurde zum 31. Dezember 2014 wieder auf-
gelöst und befindet sich z. Zt. in Liquidation, da vom Rat der Stadt Bergisch Gladbach zum Wiederein-
stieg in die regionale Energieversorgung die Option „Beteiligung der Bädergesellschaft am örtlichen 
Stromversorger BELKAW“ am 8. April 2014 gewählt bzw. beschlossen wurde. Zu diesem Zweck er-
warb sie, rückwirkend mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2014 mittelbar über die Bädergesell-
schaft (Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 9. April 2014) von der RheinEnergie AG eine 
gesellschaftsrechtliche Beteiligung in Höhe von 49,9 % zu einem Kaufpreis von EUR 78 Mio. an der 
BELKAW (Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung). In diesem 
Zusammenhang wird die BELKAW zur Generierung eines steuerlichen Querverbundes eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung „Bäderbetriebsgesellschaft“ gründen, welche den Bäderbetrieb der 
Bädergesellschaft pachten und mit der BELKAW einen Gewinnabführungsvertrag abschließen wird. 
Gleichzeitig wird die BELKAW mit der Stadt Bergisch Gladbach und der Bädergesellschaft unter Zu-
stimmung der RheinEnergie AG eine Teilbeherrschungsabrede bezüglich des Bäderbetriebes abschlie-
ßen. 
 

 

Bäderbetrieb 

 
Die Benutzungsentgelte in den Bädern sind sozial verträglich gestaltet, weil die Gesellschaft auf  die 
Erfüllung eines öffentlichen Zwecks ausgerichtet ist und allen gesellschaftlichen Gruppen ein attrakti-
ves, dem Zeitgeist für moderne Sport-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen entsprechendes, dabei 
aber auch bezahlbares Bäderangebot ermöglichen soll. Schulen und Vereine nutzen die Bäder nach der 
derzeit geltenden Entgeltregelung grundsätzlich unentgeltlich. 
 
Da das Betreiben von öffentlichen Schwimmbädern erhebliche Kosten verursacht, die durch die sozial 
verträglichen Eintrittsgelder regelmäßig nicht gedeckt werden können, ist die Bädergesellschaft zur 
Aufrechterhaltung des Badbetriebes auf Quersubventionen angewiesen. Diese Quersubvention erhält 
die Bäder GmbH bisher aus den Erträgen, die durch zwei Spezial-Fonds erwirtschaftet werden. Die 
Anlage soll den Geschäftsbetrieb der Bädergesellschaft dauerhaft sichern und besteht aus zwei ge-
mischten Spezial-Fonds, jeweils in kombinierten Vermögensklassen, analog dem Erlass des Innenmi-
nisteriums Nordrhein-Westfalen über die Anlegung von Geldmitteln für Gemeinden und Gemeinde-
verbände, die von der Deutschen Asset Management Investmentgesellschaft mbH und der Meriten 
Investment Management GmbH gemanagt werden. Als Ausgleich für die durch die Gesellschafterin 
entnommenen Anteile in Höhe von EUR 2,7 Mio. im Jahr 2002 wird von der Gesellschafterin bis dato 
ein jährlicher Zinsausgleich bezahlt. 
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Modernisierung und Sanierung 

 
Das 1975 erbaute Kombibad Paffrath wurde in den Jahren 2001/2002 saniert und modernisiert. Ge-
stützt auf eine Besucherumfrage im Februar 2000 und auch im Hinblick auf das in Bergisch  Gladbach 
bestehende Mediterana-Angebot und der in ausreichendem Maße im näheren Umfeld bestehenden 
Spaßbäder, veranlassten der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Bädergesellschaft der Stadt 
Bergisch Gladbach, mit dem neuen Kombibad in Paffrath ein funktionelles Sport- und Familienbad mit 
eigenem Gesundheitsprogramm zu erstellen. 
 
Die Maßnahme wurde in zwei Bauabschnitten geplant. Im ersten Bauabschnitt im Jahr 2002 wurde die 
gesamte Technik sowie der komplette Hallenbad- und Saunabereich saniert. Der zweite Bauabschnitt, 
die Renovierung des Außenbereichs, ist für die kommenden Jahre geplant. Im Bereich der Substanzer-
haltung der Bäder ist im unmittelbaren Anschluss an diese die Generalsanierung des Hallenbades 
Stadtmitte vorgesehen. 
 

 

B. Geschäftsverlauf 

 

Umsatz-/Absatzentwicklung 
 
Die Umsatzerlöse erreichten im Jahr 2014 TEUR 1.300 und damit TEUR 73 (= - 5,3 %) weniger als im 
Vorjahr. Der Rückgang der Umsatzerlöse beruht im Wesentlichen auf dem Rückgang der Besucherzah-
len von - 44,6 % im Freibad Milchborntal, der sich aufgrund der unsteten Witterungsverhältnisse auf 
die gesamte Freibadsaison 2014 verteilte. Das Kombibad Paffrath ist durch die kombinierbare Außen- 
und Innennutzung nicht so einschneidend von der Witterung abhängig. 
 
Im Einzelnen waren im Kombibad Paffrath Umsatzeinbußen von insgesamt - TEUR 15 (= - 1,3 %), im 
Freibad Milchborntal von - TEUR 58,8 (= - 41,8 %) zu verzeichnen. In der Sauna/Solarium ergab sich 
eine Umsatzsteigerung von + TEUR 0,6 (= + 0,6 %). Dagegen bewegte sich der Umsatz im Hallenbad 
Stadtmitte mit TEUR 4,4 auf dem Vorjahresniveau. 
 
 
Materialaufwand 
 
Der Materialaufwand - hier handelt es sich hauptsächlich um den frequenz- und temperaturabhängi-
gen Bewirtschaftungsaufwand (Energie- und Wasserbezug) - ist gegenüber dem Jahr 2013 um - TEUR 
12 (= - 1,6 %) gefallen. Die Verminderung beruht sowohl auf den geringeren Gaskosten (= - 6,2 %) als 
auch auf Einsparungen bei Aufwendungen für Honorarkräfte für die Kursprogramme (= - 25 %).  
 
 
Personal 
 
Der Personalaufwand (TVöD Tarifverträge) ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 191 gestiegen. Dies 
resultiert aus einer Erhöhung um TEUR 97,5 bei den Löhnen und Gehälter. Ursächlich hierfür waren u. 
a. die Tariferhöhung 2014 (+ 3 % ab März 2014) und die Erhöhung der Krankheitsquote mit Lohnfort-
zahlung. Hinzu kam ein unproportionaler Anstieg bei den Aufwendungen für Altersversorgung und 
Unterstützung (+ TEUR  83,4), vor allem für Pensionsaufwendungen. 
 
Wie im Vorjahr waren im Jahresdurchschnitt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest angestellt. Um 
auf die unterschiedliche Besucherfrequenz reagieren zu können, beschäftigen wir neben der gut aus-
gebildeten und hoch qualifizierten Stammbelegschaft in den Bädern ganzjährig zusätzliche, unsere 
Sicherheitsstandards erfüllende Aushilfskräfte. Zur bedarfsgerechten Steuerung der Mitarbeiterzahl 
und der Arbeitszeiten setzen wir auf Flexibilisierungsinstrumente wie z. B. Zeitkonten und Schichtmo-
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delle, um die Personalkosten, die den größten Aufwandsposten im operativen Ergebnis darstellen, 
möglichst gering zu halten. 
 
 
Erhaltungsaufwand  

 
Im Geschäftsjahr 2014 wurden nur dringend erforderliche Reparaturen und Instandhaltungen in den 
Bädern durchgeführt. Der Gesamtaufwand belief sich dabei auf TEUR 228 und war damit um TEUR 8 (= 
- 3,4 %) geringer als im Vorjahr.  
 
 

Investitionen 

 
Die größte Investition der Bädergesellschaft im Jahr 2014 war der Erwerb einer gesellschaftsrechtli-
chen Beteiligung in Höhe von 49,9 % an der BELKAW zu einem Kaufpreis von EUR 78 Mio. von der 
RheinEnergie AG. Zweck dieses Kaufes war der Wiedereinstieg der Stadt Bergisch Gladbach in die re-
gionale Energieversorgung, wobei die Umsetzung, d. h. die steuerliche und gesellschaftrechtliche An-
bindung, über die Bädergesellschaft erfolgt. 
  
In die Bäder wurden im Geschäftsjahr 2014 TEUR 35 investiert. Betragsmäßig nennenswerte Investiti-
onen waren dabei der altersbedingte Austausch der finnischen Saunakabine (TEUR 25), die Installation 
einer Schutzabtrennung im Kinderbereich des Kombibades (TEUR 4) und die Neuanschaffung einer 
EDV-Software für das Kursprogramm (TEUR 2). 
 

 

Umweltschutz 

 

Zum Schutz von Mensch und Umwelt wird in den von der Bädergesellschaft betriebenen Bädern kein 
Chlorgas eingesetzt. Im Hallenbad Stadtmitte und im Freibad Milchborntal erfolgt die Wasserdesinfek-
tion über Flüssigchlorsubstanzen. Im Kombibad Paffrath wird seit der Generalsanierung zur Desinfek-
tion von Beckenwasser im Gegensatz zu den üblichen Chlorgasanlagen u. a. eine Membran-
Elektrolyseanlage eingesetzt, die mit Hilfe von reinem Kochsalz und elektrischem Strom eine chlorhal-
tige Lauge erzeugt. Die Produktion erfolgt bedarfsabhängig am Verwendungsort, womit risikoreiche 
Gefahrentransporte von Chlorgas durch Wohngebiete für diesen Bereich entfallen und auch eine Lage-
rung von gefährlichen Chemikalien im Bad keinen Gefahrenpunkt mehr darstellt. Chlorgasunfälle sind 
dadurch ausgeschlossen. Die Elektrolyseanlage ist damit technologisch, sicherheits- und kostentech-
nisch eine Alternative zu den herkömmlichen Chlorungsanlagen.  
 
Einen weiteren Beitrag zum aktiven Umweltschutz trägt das Blockheizkraftwerk bei, das das Kom-
bibad Paffrath mit Strom und Wärme versorgt. Die durch die Verbrennung von Erdgas entstehende 
mechanische Energie wird im Generator in Elektrizität umgewandelt. Mit der gleichzeitig entstehen-
den Abwärme werden u. a. die Außenbecken beheizt. Die Stromersparnis liegt damit bei rd. 67 %. 
 

 

C. Erläuterungen zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 

 

Vermögenslage 

 

Die Anlagenintensität, das Verhältnis von Sach- und Finanzanlagen zum gesamten Vermögen, liegt bei 
99,0 % (i. V. 99,2 %). 
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Die mit Wirkung vom 16. Dezember 2013 gegründete „Stadtwerke Bergisch Gladbach GmbH“ wurde 
zum 31. Dezember 2014 wieder aufgelöst und die Option „Beteiligung der Bädergesellschaft am örtli-
chen Stromversorger BELKAW“ als Wiedereinstieg in die regionale Energieversorgung der Stadt Ber-
gisch Gladbach vom Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 8. April 2014 ge-wählt. Zu diesem Zweck er-
warb die Stadt Bergisch Gladbach, rückwirkend zum 1. Januar 2014 über die Bädergesellschaft (Be-
schluss der Gesellschafterversammlung vom 9. April 2014) von der RheinEnergie AG eine gesell-
schaftsrechtliche Beteiligung in Höhe von 49,9 % zu einem Kaufpreis von EUR 78 Mio. an der BELKAW. 
 
Neben den o. a. Beteiligungen stellt ein wesentlicher Posten des Anlagevermögens die Bilanz-position 
Wertpapiere des Anlagevermögens dar. Dabei handelt es sich um eine Anlage in zwei Spezial-Fonds 
bei der Deutschen Bank/DEAM und der Kreissparkasse Köln/Meriten Investment  Management. Ziel 
war es, mit den Ausschüttungen aus der im Jahre 2000 erfolgten Vermögensanlage einen zuschuss-
freien Betrieb der Bädergesellschaft zu erreichen. Aufgrund der Marktentwicklung konnte dieses vorab 
prognostizierte Ziel jedoch in der Vergangenheit ohne Substanzverluste nicht erreicht werden. Die 
Anschaffungskosten betrugen im Geschäftsjahr 2000 insgesamt EUR 46,0 Mio. Nach Abzug von An-
teilsverkäufen Ende 2002 in Höhe von EUR 2,7 Mio. zur Finanzierung einer Ausschüttung an die Gesell-
schafterin Stadt Bergisch Gladbach betrugen die Anschaffungskosten der Anlage noch EUR 43,3 Mio. 
Auf diese verbleibenden Anschaffungskosten war zum 31. Dezember 2002 eine Abschreibung auf den 
niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von EUR 3,5 Mio. vorgenommen worden. Zum Ende des Ge-
schäftsjahres 2003 wurde diese Abschreibung aufgrund einer Wertaufholung um EUR 0,2 Mio. teilwei-
se korrigiert, so dass die Anlage bis zum 31. Dezember 2006 mit einem Buchwert von EUR 40,0 Mio. 
aktiviert war. Zum Ende des  Geschäftsjahres 2007 betrug der Kurswert der Fondsanlagen EUR 37,7 
Mio., so dass eine weitere Abschreibung in Höhe von EUR 2,3 Mio. zum 31. Dezember 2007 vorge-
nommen wurde. Ende Dezember 2008 betrug der Kurswert der Fondsanlagen EUR 34,8 Mio. nach Ab-
zug von EUR 0,8 Mio. zur Ausschüttung vorgesehener ordentlicher Erträge, so dass eine weitere Ab-
schreibung in Höhe von EUR 2,9 Mio. auf den niedrigeren beizulegenden Wert von insgesamt 
EUR 34,8 Mio. zum 31. Dezember 2008 vorzunehmen war. Zum 31. Dezember 2010 lag der Kurswert 
der Fondsanlage bei EUR 35,7 Mio. und damit um EUR 0,9 Mio. über dem Buchwert, so dass eine Zu-
schreibung geboten war. Die im Jahr 2010 vorgenommene Wertaufholung betrug insgesamt TEUR 852 
auf EUR 35,7 Mio. Da die Kurswerte zum Jahresultimo EUR 36,3 betrugen, war zum 31. Dezember 2014, 
nicht zuletzt aufgrund des aktuell sehr volatilen Marktes, weder eine Zu- noch eine Abschreibung ge-
boten. 
 

 

Kapitalstruktur 

 

Die Eigenkapitalquote, die das Verhältnis des Eigenkapitals zum Gesamtkapital aufzeigt, liegt zum 31. 
Dezember 2014 bei 22,3 % (i. V. 65,7 %). Der Rückgang ist vor allem mit dem hohen Anstieg der Bilanz-
summe aufgrund des Beteiligungserwerbs zu begründen. 
 
Die Anlagedeckung l, das Verhältnis von Eigenkapital zum Anlagevermögen, beträgt 22,6 % (i. V. 66,2 
%); die Anlagedeckung II, bei der das langfristige Fremdkapital in die Finanzierungsbetrachtung einge-
schlossen ist, beträgt 92,2 % (i. V. 86,3 %). 
 
 

Ertragslage 

 

Das Gesamtergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.039 auf  - TEUR 502 verbessert. Aus-
schlaggebend hierfür ist das Beteiligungsergebnis in Höhe von + TEUR 3.493 aufgrund der Vorabaus-
schüttung der BELKAW im Vorgriff auf ihr Jahresergebnis 2014 nach Abzug der Finanzierungskosten 
für den Anteilskauf des Kaufpreis in Höhe von TEUR 2.403 für die 49,9 %-ige Beteiligung an der BEL-
KAW.  
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Das Betriebsergebnis (EBIT) verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um - TEUR 290 (= - 17,3 %). Ur-
sächlich hierfür waren die gefallenen Umsatzerlöse (- TEUR 73), der Anstieg bei den Personalkosten 
(TEUR 191), bei den Verwaltungsaufwendungen (TEUR 18), den Vertriebsaufwendungen        (+ TEUR 8) 
und beim übrigen Betriebsaufwand (+ TEUR 10). Hinzu kamen der Rückgang bei den übrigen Betriebs-
erträgen (- TEUR 6). Positiv dagegen wirkte sich der gesunkene Materialverbrauch            (- TEUR 12) 
und die Verminderungen bei den planmäßigen Abschreibungen (- TEUR 4) aus. 
 
Das Beteiligungsergebnis beruht auf einer aus Liquiditätsgründen bei der Bädergesellschaft von  der 
BELKAW an die Bädergesellschaft ausgekehrten Vorabausschüttung in Höhe von TEUR 3.493, die auf 
die endgültige Ergebnisausschüttung für das Geschäftsjahr 2014 angerechnet wird.  
 
Die Verschlechterung des Finanzergebnisses um - TEUR 2.434 auf - TEUR 1.654 ist vornehmlich auf 
den gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Zinsaufwand aufgrund des Kaufs der BELKAW Anteile (TEUR 
2.403) zurückzuführen. Hinzu kamen die gegenüber dem Vorjahr um - TEUR 5 reduzierten Ausschüt-
tungen der ordentlichen Erträge aus den Fondsanlagen sowie der Anstieg bei den Zinsaufwendungen 
für die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten (TEUR 32), die nur teilweise durch den im Vorjahresver-
gleich um - TEUR 12 niedrigeren Zinsaufwand für die „Altdarlehen“ der Bäder GmbH kompensiert 
werden konnten. 
 

 

Finanzlage 

 

Die Zahlungsfähigkeit während des Geschäftsjahres und zum Abschlussstichtag war jederzeit gege-
ben, nicht zuletzt durch einen Tagesgeldkredit, der zum Jahresultimo mit EUR 6,6 Mio. in Anspruch 
genommen war. Der Kreditrahmen hierfür beträgt derzeit EUR 7,0 Mio., davon sind EUR 2,5 Mio. ab-
gesichert durch eine Ausfallbürgschaft der Stadt Bergisch Gladbach und EUR 4,5 Mio. über die Ver-
pfändung des Wertpapierdepots bei der Kreissparkasse Köln.  
 
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr um - TEUR 103 auf - 
TEUR 1.170 gesunken. Ebenso gesunken gegenüber dem Vorjahr ist der Cashflow aus der Investitions-
tätigkeit mit einem Rückgang um - TEUR 77.981 auf - TEUR 78.073. Grund hierfür sind vor allem die 
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen, hier der Kauf der  BELKAW-Anteile 
(TEUR 78.038) und Investitionen in das Sachanlagevermögen (TEUR 33) und in das immaterielle Anla-
gevermögen (TEUR 2) für EDV-Software für das Kursprogramm. Entsprechend ist dagegen der Cash-
flow aus Finanzierungstätigkeit um + TEUR 78.083 gestiegen. Ursächlich hierfür ist die Aufnahme von 
Krediten für den Kauf der BELKAW-Anteile. Insgesamt ergab sich hierdurch eine Veränderung des Fi-
nanzmittelfonds um TEUR 10.  Der Finanzmittelfonds betrug am Ende der Periode TEUR 43 (i. V. TEUR 
33). 
 

 

D. Nachtragsbericht 

 

Um die wirtschaftliche Situation der Kommune zu verbessern, ist die Gesellschafterin in die regionale 
Energieversorgung eingestiegen. Zu diesem Zweck wurden mehrere Einstiegsoptionen, u. a. die Grün-
dung eines eigenen Stadtwerks, überprüft und sich letztendlich für eine Beteiligung am örtlichen 
Stromversorger BELKAW entschieden. Die gesellschafts- und steuerrechtliche Anbindung erfolgt da-
bei über die Bädergesellschaft. In diesem Zusammenhang hat die BELKAW zur Generierung eines 
steuerlichen Querverbundes eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Bäderbetriebsgesellschaft“ 
gegründet (Handelsregistereintrag 11. Juni 2015), welche den Bäderbetrieb der Bädergesellschaft 
pachten und mit der BELKAW einen Gewinnabführungsvertrag abschließen wird. Beabsichtigt ist hier-
bei, eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Bädergesellschaft und des Gesamtkonzerns 
„Stadt Bergisch Gladbach“ zu erreichen. Erste Auswirkungen zeigen sich schon im gegenüber dem 
Vorjahr um TEUR 1.039 besseren Gesamtergebnis. Dies ist vor allem auf das Beteiligungsergebnis zu-
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rückzuführen, in dem ein Ertrag in Höhe von EUR 3,5 Mio. ausgewiesen ist. Dabei handelt es sich um 
eine Vorabausschüttung der BELKAW auf den endgültigen Gewinnanteil der Bädergesellschaft für das 
Geschäftsjahr 2014, der sich auf EUR 7,5 Mio. beläuft.  
 
Über die oben dargestellten Entwicklungen sind nach Ablauf des Geschäftsjahres 2014 keine weiteren 
Ereignisse eingetreten, die für die Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer verän-
derten Beurteilung des Unternehmens führen könnten.  
 

 

E. Risikobericht 

 

Um die Risiken im alltäglichen Geschäftsablauf weitestgehend zu vermeiden bzw. frühzeitig zu erken-
nen, ist auf der operativen Ebene ein dokumentiertes Frühwarnsystem eingerichtet. Die Steuerung von 
Chancen und Risiken ist dabei integraler Bestandteil der Unternehmensführung und nicht nur Aufgabe 
einer bestimmten organisatorischen Einheit. Es ist darauf ausgerichtet, dass die Unternehmensleitung 
wesentliche Risiken frühzeitig erkennt und gegensteuernde Maßnahmen einleiten kann. Das Früh-
warnsystem zielt auf die systematische Identifikation, Beurteilung, Kontrolle und Dokumentation von 
Risiken ab. Dabei werden definierte Risiken von den jeweiligen Stellen identifiziert und hinsichtlich 
ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit taxiert. Die Berichterstattung erfolgt an die Geschäftsleitung bzw. an 
den Aufsichtsrat. 
 
Neben den allgemeinen Risiken für ein Unternehmen sehen wir nur grundsätzliche Risiken in der zeitli-
chen als auch gestalterischen Durchsetzung des steuerlichen Querverbundes und den Ausschüttungs-
möglichkeiten der BELKAW. Hinzu kommen die anhaltenden Unsicherheiten auf den Finanzmärkten 
und die konjunkturelle Entwicklung, die eine Planung der Erträge der aufgelegten Bäderfonds und der 
Zinsentwicklung entsprechend erschweren. Die Risiken in den Bädern definieren sich über die Auf-
rechterhaltung aller betriebsnotwendigen Anlagen, u. a. aufgrund des Sanierungsstaus (Außenbereich 
Kombibad Paffrath, Hallenbad Stadtmitte), beim Energieverbrauch bzw. bei den Energiepreisen und 
im Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsbereich.  
 
Aus heutiger Sicht lassen sich jedoch keine Risiken erkennen, die den Fortbestand des Unternehmens 
gefährden könnten. 
 
 

Rechtliche Risiken 

 

Rechtliche Risiken sind zurzeit keine erkennbar.  
 
 
Unternehmensspezifisches und Betriebsrisiko  

 

Mit flexiblen, witterungsabhängigen Öffnungszeiten im Freibadbereich (Freibad Milchborntal) und 
angepasstem Personaleinsatz versucht die Bädergesellschaft die Kosten weiter zu reduzieren und den 
stark wetterabhängigen Schwankungen bei den Umsatzerlösen in den Freibadbereichen zu begegnen. 
Gleichzeitig wird versucht, die Umsatzschwankungen im Freibadbereich über Kurse, Gesundheitspro-
gramme und den steigenden Verkauf von Badeartikeln auszugleichen. 
 
 
Liquiditätsrisiko 

 

Ein Risiko würde sich ergeben, wenn die Liquiditätsreserven für die zeitgerechten finanziellen Ver-
pflichtungen nicht mehr ausreichen. Zur Deckung des Kapitalbedarfs stehen grundsätzlich die flüssi-
gen Mittel aus den Bädereinnahmen und aus den ordentlichen Ausschüttungen der beiden Spezial-
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Fonds zur Verfügung. Außerdem kann die Gesellschaft auf eine Kreditlinie von EUR 7 Mio. zurückgrei-
fen. Eine weitere Möglichkeit der Liquiditätssicherung wäre auch die Ausschüttung   außerordentlicher 
Fondserträge nach Genehmigung durch den Aufsichtsrat.  
 
Um Liquiditätsengpässe, die aufgrund des Kapitaldienstes für die Beteiligungsanteile an der     BEL-
KAW in den nächsten drei Jahren bei der Bädergesellschaft anfallen, ausgleichen zu können, wird in 
den nächsten drei Jahren ein Teil des Jahresergebnisses der BELKAW, wie schon im Jahr 2014, im Lau-
fe des jeweiligen Jahres ausgeschüttet, um bei der Bädergesellschaft die ab dem Zeitpunkt der Kauf-
preiszahlung anfallenden Finanzierungskosten abzudecken. 
 
 
Prognosebericht  

 
Für die Folgejahre wird sich die wirtschaftliche Situation der Bädergesellschaft aufgrund der geänder-
ten Konstellation, d. h. u. a. durch den Wegfall der Bäderverluste aufgrund der Verpachtung des Bä-
derbetriebs an die Bäderbetriebsgesellschaft, den Erträgen aus der Beteiligung an der BELKAW er-
gänzt mit den Erträgen aus der Fondsanlage, gegenüber dem Status Quo u. E. nach generell erheblich 
günstiger darstellen.  
 
Hinsichtlich der Beteiligungserträge an der BELKAW geht die Bädergesellschaft in ihrer aktuellen 
Prognose für das Wirtschaftsjahr 2015 von einem gegenüber dem Jahr 2014 leicht sinkenden Ergebnis 
aus. 
 
Aufgrund der Einschätzungen der Fondsmanager gehen wir bei den Spezial-Fonds von einer Ausschüt-
tung an ordentlichen Erträgen von TEUR 814 aus.  
 
Dieser Lagebericht enthält Aussagen, die sich auf die zukünftigen Entwicklungen der Bädergesell-
schaft, der BELKAW und der Fondsanlage beziehen. Diese Aussagen beruhen auf Einschätzungen, die 
auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Information getroffen wurden. 
Aufgrund von Ungewissheiten in politischen, wirtschaftlichen bzw. finanzwirtschaftlichen, regulatori-
schen Entwicklungen bzw. geänderten Rahmenbedingungen sind Abweichungen nicht auszuschlie-
ßen.  
 
Bergisch Gladbach, 24. August 2015 
 

Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH 
Geschäftsführung 

 
 
 

Günter Hachenberg 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Stabsstelle Betriebswirtschaft 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0408/2015 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 29.10.2015 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 03.11.2015 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Jahresabschluss und Lagebericht 2014 GL Service gGmbH 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Gesellschafterversammlung der GL Service gGmbH stellte den Jahresabschluss und 
Lagebericht 2014 der Gesellschaft im vorgelegten und durch den Wirtschaftsprüfer 
bestätigten Umfang am 01.10.2015 fest und entlastete den Geschäftsführer Herrn Stephan 
Dekker für das Geschäftsjahr 2014. Die Beschlüsse sind vorbehaltlich einer entsprechenden 
Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach zu verstehen. Die von der 
Gesellschafterversammlung getroffenen Beschlüsse werden wie folgt gebilligt: 
 
1. In der Bilanz zum 31.12.2014 werden Aktiva und Passiva mit 1.790.589,99 € und in der 
Gewinn- und Verlustrechnung der Jahresüberschuss 2014 mit 46.875,03 € festgestellt. 

2. Der Lagebericht 2014 wird festgestellt. 

3. Der Bilanzverlust 2014 wird in Höhe von 3.437,09 € auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
4. Der Geschäftsführer Herr Stephan Dekker wird für das Geschäftsjahr 2014 entlastet. 
 
 

Ö  8
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Gemäß § 10, Buchstabe b) des Gesellschaftsvertrages beschließt die 
Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung, Anhang) sowie die Verwendung des Ergebnisses, insbesondere den Vortrag 
oder die Abdeckung eines Verlustes. 
 
Ebenso beschließt sie gemäß § 10, Buchstabe d) des Gesellschaftsvertrages die Entlastung der 
Geschäftsführer. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 wurden durch die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MSRG Dornbach GmbH in den Monaten Juni bis August 
2015 geprüft. Es wurde am 21.08.2015 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Aus diesem Grund wird vorgeschlagen den Jahresabschluss und Lagebericht 2014 
festzustellen und den Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten. 
 
Im bestehenden Konzept zur Steuerung und Kontrolle der privatrechtlichen Unternehmen und 
Einrichtungen der Stadt Bergisch Gladbach (Beteiligungscontrolling) ist u.a. geregelt, dass 
von städtischen Vertreter/innen in Organen von Kapitalgesellschaften, an denen die Stadt 
Bergisch Gladbach zu 50 % oder mehr unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, vor einer 
Abstimmung über sog. „weisungspflichtige Geschäftsvorfälle“ eine entsprechende Weisung 
des Rates einzuholen ist. 
 
Bei der Entlastung der Organe, dem Abschluss und Lagebericht, sowie der Feststellung des 
Ergebnisses und der Gewinnverwendung handelt es sich um weisungspflichtige 
Geschäftsvorfälle, so dass vor dem Beschluss in der Gesellschafterversammlung zunächst die 
Beratung und Entscheidung im Haupt- und Finanzausschuss, sowie im Rat der Stadt Bergisch 
Gladbach erfolgt.  
 
Insofern erfolgten die o.g. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der GL Service 
gGmbH vom 01.10.2015 unter dem Vorbehalt eines gleich lautenden Beschlusses des Rates. 
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Aus dem Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MSRG Dornbach GmbH ist 
folgendes hervorzuheben:  
 
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach 
unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 
 

2. Jahresabschluss 
 

Wir kommen aufgrund unserer Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung zutreffend nach den Vorschriften des zweiten Abschnittes des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuches gegliedert sind und das die Bilanzposten nach den Vorschriften des Ersten 
und Zweiten Abschnitts des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches angesetzt und bewertet sind. 
Die rechtsformspezifischen Bilanzierungsvorschriften für Gesellschafen mit beschränkter Haftung 
(§42 GmbHG) wurden beachtet. 
 

3. Lagebericht 
 

Der Lagebericht der Geschäftsführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht 
steht im Einklang mit dem Jahresabschluss sowie mit den von uns bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der 
Gesellschaft. Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 
 

4. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG 
 

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage VII dargestellt. Über 
diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer 
Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind. 

 
5. Bestätigungsvermerk 
 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MSRG Dornbach GmbH erteilte am 21.08.2015 einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk  
 

 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnisse entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  
 
Anlage: Bilanz 2014, Gewinn- und Verlustrechnung 2014, Anhang 2014, Lagebericht 2014, 

Testat 2014 
 
 
 
 

49/122

Hau
pt- 

und F
in

an
za

uss
ch

uss
 20

15
-1

0-
29



   

 

Verbindung zur strategischen Zielsetzung 

Handlungsfeld: 

 
Handlungsfeld 4: Erfolgreiches Zusammenwirken von 
Politik und Verwaltung in Richtung strategischer 
Zielsteuerung 

Mittelfristiges Ziel: 

4.4 Wir verfügen über ein flächendeckendes 
Controlling und ein Berichtswesen, das die Politik 
handlungsfähig macht. 

Jährliches Haushaltsziel:  

Produktgruppe/ Produkt:  
     
     

Finanzielle Auswirkungen  
     

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre 
Ertrag      0 €  0 € 
Aufwand      0 €  0 € 
Ergebnis      0 €  0 € 
          
2. Finanzrechnung  
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten 
Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/   
Vermögensplan 

laufendes Jahr Gesamt 

Einzahlung aus Investitionstätigkeit  0 €  0 € 
Auszahlung aus 
Investitionstätigkeit  0 €  0 € 
Saldo aus Investitionstätigkeit    0 €  0 € 

     
Im Budget enthalten  ja  
   nein  
   siehe Erläuterungen 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Stabsstelle Betriebswirtschaft 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0418/2015 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 29.10.2015 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 03.11.2015 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Jahresabschluss 2014 der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach 
GmbH 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Nach Prüfung und Billigung der vorgelegten Unterlagen durch den Aufsichtsrat der 
Stadtverkehrsgesellschaft mbH wird der Bürgermeister als Vertreter der Gesellschafterin, 
Stadt Bergisch Gladbach, bevollmächtigt, 
 

1. in der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss 2014 der 
Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH festzustellen. In der Bilanz zum 
31.12.2014 werden Aktiva und Passiva mit 636.528,45 € und in der Gewinn- und 
Verlustrechnung der Jahresüberschuss 2014 mit 16.827,09 € festgestellt. Der 
Jahresüberschuss ist mit dem Gewinnvortrag von 250.761,22 € zu verrechnen und der 
verbleibende Gesamtbetrag von 267.588,31 € ist auf neue Rechnung vorzutragen. 

2. den Aufsichtsrat und den Geschäftsführer der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch 
Gladbach mbH zu entlasten. 

 

 
 

Ö  9
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Zu 1) 

Allgemeines 

 
Entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss 2014 
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) sowie der Lagebericht durch die 
Geschäftsführung entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und den gewählten Abschlussprüfern 
vorgelegt. 
 
Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss zusammen mit dem Lagebericht und dem 
Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes der 
Gesellschafterin zur Feststellung des Jahresabschlusses und gleichzeitig dem Aufsichtsrat zur 
Prüfung vorzulegen. Der Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung ist der 
Gesellschafterin zusammen mit dem Vorschlag über die Ergebnisverwendung ebenfalls 
unverzüglich vorzulegen.  
 
Da der Bürgermeister in der Gesellschafterversammlung als bestellter Vertreter der Stadt 
Bergisch Gladbach, als alleinige Gesellschafterin, unmittelbar den Weisungen des Rates 
unterstellt ist, soll der Bürgermeister durch den Rat nach § 113 (1) GO NRW bevollmächtigt 
werden, den Jahresabschluss 2014 festzustellen und über die Verwendung des Ergebnisses zu 
entscheiden. Hier liegt gemäß des am 13.12.2011 vom Rat beschlossenen Konzepts zur 
Steuerung und Kontrolle der privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie der 
öffentlich-rechtlichen Rechtsformen mit eigener Rechtspersönlichkeit der Stadt Bergisch 
Gladbach, ein weisungspflichtiger Geschäftsvorfall vor. 
 
Die Stadt Bergisch Gladbach als Gesellschafterin hat spätestens bis zum Ablauf der ersten 8 
Monate des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Ergebnisverwendung für das vergangene Geschäftsjahr zu beschließen. Anschließend hat die 
Offenlegung entsprechend der Vorgaben im Gesellschaftsvertrag zu erfolgen. 
 
Der Jahresabschluss wurde auftragsgemäß von den Prüfern der DHPG Dr. Harzem & Partner 
KG Wirtschaftsprüfungs- Steuerberatungsgesellschaft geprüft und durch den Aufsichtsrat zur 
Kenntnis genommen und gebilligt.  
 
Der Stadt Bergisch Gladbach als Gesellschafterin wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 
in Höhe von 16.827,09 € mit dem Gewinnvortrag von 250.761,22 € zu verrechnen und den 
verbleibenden Gesamtbetrag von 267.588,31 € auf neue Rechnung vorzutragen.  
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Dem vorliegenden Bericht vom 30.09.2015 über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2014 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 der Stadtverkehrsgesellschaft 
Bergisch Gladbach mbH sind u.a. folgende Feststellungen der DHPG Dr. Harzem & Partner 
KG Wirtschaftsprüfungs- Steuerberatungsgesellschaft, zur Ordnungsmäßigkeit der 
Rechnungslegung zu entnehmen (Im Rahmen der Abschlussprüfung stellte der 
Wirtschaftsprüfer fest, dass der Jahresabschluss sowie der Lagebericht 2014 erst nach Ablauf 
der Aufstellungsfrist von 3 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres aufgestellt wurde. Auch 
verwies er darauf, dass die Gesellschafterversammlung innerhalb der ersten 8 Monate über die 
Feststellung des Jahresabschlusse und die Ergebnisverwendung zu beschließe hat.): 
 
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 

Nach unseren Feststellungen entsprechen Buchführung und Belegwesen den gesetzlichen 
Vorschriften, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. 
 

2. Jahresabschluss 
 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den 
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes sowie den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben. Die Prüfung 
ergab keine Beanstandungen. 
 

3. Lagebericht 
 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben 
enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 
 

4. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG 
 

Nach unseren Feststellungen führte die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014 zu keinen Beanstandungen.  

 
5. Bestätigungsvermerk vom 30.09.2015 
 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 

 
 
 
 
 
Anlagen: Jahresabschluss 2014 und Lagebericht 2014 
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Verbindung zur strategischen Zielsetzung 

Handlungsfeld: 

Handlungsfeld 4: Erfolgreiches Zusammenwirken von 
Politik und Verwaltung in Richtung strategischer 
Zielsteuerung 

Mittelfristiges Ziel: 

4.4 Wir verfügen über ein flächendeckendes 
Controlling und ein Berichtswesen, das die Politik 
handlungsfähig macht. 

Jährliches Haushaltsziel:  

Produktgruppe/ Produkt:  
     
     

Finanzielle Auswirkungen  
     

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre 
Ertrag     0 € 0 € 
Aufwand     0 € 0 € 
Ergebnis     0 € 0 € 
          
2. Finanzrechnung  
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten 
Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/   
Vermögensplan 

laufendes Jahr Gesamt 

Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 € 0 € 
Auszahlung aus 
Investitionstätigkeit 0 € 0 € 
Saldo aus Investitionstätigkeit   0 € 0 € 

     
Im Budget enthalten  ja  
   nein  
   siehe Erläuterungen 
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Blatt 1

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
(svB)
Bergisch Gladbach

AKTIVA

A. Anlagevermögen

l. Sachanlagen

1 . Grundstircke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken

2. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

3. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau

B. Umlaufvermögen

L Forderungen und sonstige
VermÖgensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

2. sonstige VermÖgensgegenstände

ll. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR

203.845,71

1 18,00

170.634.72

8.941,79
347.18

Geschäftsjahr
EUR

374.598,43

9.288,97

252.001,05

640,00

636,528,45

83.320,00

276,00

0.00
83.596,00

2.675,12
1,591.04
4.266,16

358.672,95

200,00

446.735,11

Vorjahr
EUR

Ö  9

77/122

Hau
pt- 

und F
in

an
za

uss
ch

uss
 20

15
-1

0-
29



Blatt 2

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
(svB)
Bergisch Gladbach

PASSIVA

A. Eigenkapital

l. Gezeichnetes Kapital

ll. Gewinnvortrag

lll. Jahresüberschuss

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

2. erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen
- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr
EUR 231.008,40 (EUR 0,00)

3. sonstige Verbindlichkeiten

- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit EUR 49,00
(EUR 48,97)

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 42.273,07 (EUR 96.092,76)

D. Rechn ungsabgrenzungsposten

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUREUR

60.770,67

231.008,40

42.273.07

25.000,00 25.000,00

250.761,22 189.096,21

16.827,09 61.665,01

9.650,00 9.350,00

65.531,13

0,00

96.092.76
334.052,14 161.623,89

238,00 0,00

636.528,45 446.735,11
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01 .01.2014bis31.122014

Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
(svB)
Bergisch Gladbach

EUR

0,00

136.000.00

5.622,72

49.00

26.919,27

3.476,07

337,42
14.147,67

64.535,25

Geschäftsjahr
EUR

205.313,13

205.313,'1 3

136.000,00

200.443,18

5.671,72

6.533,00

Blatt 3

Vorjahr
EUR

228.959.78

228.959,78

1.724,68

173.860,78
175.585,46

204.190,42

5.622,72

48,97
5.671,69

6.559,00

27.768,11

3.439,59

205,97
11.773,88

72.896,04

1r6.083,59-
72.040,54

1. Umsatzerlöse

2. Gesamtleistung

3. sonstige betriebliche
Erträge

a) Erträge aus der Auflösung
von Rückstellungen

b) sonstige Erträge im
Rahmen der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit

4. Materialaufwand
a) Auñruendungen für bezogene

Leistungen

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und

Aufwendungen für
Altersversorgung und
für Unterstützung

6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen

7. sonstige betriebliche
Aufwendungen

a) ordentliche betriebliche
Aufwendungen

aa) Raumkosten
ab) Versicherungen, Beiträge

und Abgaben
ac) Reparaturen und

lnstandhaltungen
ad) Werbe- und Reisekosten
ae) verschiedene betriebliche

Kosten

übertrag 109.4'15,68- 128.665,23

Ö  9
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01 .01.2014 bis 31.12,2014

Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
(svB)
Bergisch Gladbach

übertrag

b) sonstige Aufwendungen im

Rahmen der gewÖhnlichen
Geschäftstätigkeit

8. sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge

9. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

10. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätlgkeit

I 1. Steuern vom Einkommen und
vom Ertrag

12. Jahresüberschuss

Blatt 4

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

109.415,68- 128.665,23 72.040,54
116.083,59-

0.00 7.811.19
109.415,68 123.894,78

16,84 55,09

2.439.54 2.619.43

16.826,85 6',1.665,01

0,24- 0,00

16.827 ,09 61.665,01
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Stadtverkeh rsgesellschaft llergisch Glad bach m bH
Bergisch Gladbach

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH für das Geschäftsjahr20l4 wurde
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ($$ 242 ff . und264 ff. HGB) aufgestellt.

Nach den in den $$ 267 und 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine

,,Kleinstkapitalgesellschaft", die jedoch auf der Grundlage des g l6 Abs. I des Gesellschaftsvertrages nach den

Vorschriften fìir,,große Kapitalgesellschaften" Rechnung legt.

Il. Angaben zu Bilanzierungs- und Bervertungslnethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Geschäftsjahres der Cesellschaft stellen

sich wie folgt dar:

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften des $ 266 HGB gegliedert.

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich
Skonti aktiviert und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben.

Planmåißige Abschreibungen werden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer

mit den steuerlich höchstzulässigen Sätzen vorgenomrnen. Geringwertige bewegliche Anlagegtiter mit Einzel-
anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu EUR 410,00 werden gemåiß $ 6 Abs.2 EStG im Zugangsjahr

voll abgeschrieben.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Einzel- und
Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert bewertet. Sie betreffen die Bestände der Kasse, sowie der Girokon-
ten bei der VR Bank eG Bergisch Gladbach. Sie sind durch Kontoauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schul-

den, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, angemessen und ausreichend ab.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erftillungsbeträgen passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des

Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel(Anlage l).

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Vorauszahlungen von Versicherungsaufuendungen fÌir
das folgende Geschäftsjahr.

Das satzungsmäßige gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist vollständig einge-
zahlt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Erstellungskosten fìir den Jahresabschluss und die betrieblichen
Steuererklärungen, sowie die Kosten ftir die Prüfung des Jahresabschlusses ftir das abgeschlossene Geschäfts-
jahr.

AnJ-age 3/ 1"
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Die in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten in FIöhe eines Betrages von
EUR 35.675,80 (Vorjahr: EUR 73.816,32) Verbindlichkeiten gegenllber Gesellschaftern. Weitere Ver-
bindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Die Gliederung der Restlaufzeit nach Fristen ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel
zum 3l . Dezember 2014 (in Klammern: 3 I . Dezember 2013).

Rcstlaufz.cit
bis zu I Jahr

Rcstlaufz.cit lìcsllaufz.cil
l-5 J¡¡hrc von ntchr als 5 Gcsantt

tìtJRI]TJR

L Verbindl ichkciten gegcnübcr
Kreditinstitutcn

erhaltene Anzahlungcn

Verbindliclikeiten aus Licfcrung
und Lcistungcn

sonstige Verbindlichkeitcn

4.947,02 2 r .804,07
(4.760,46) (20.981,87)

34.019,58 60.770,6't
(39.788,80) (65.s3 I,l 3)

3.

231.008,40 0,00 0,00 231 .008,40
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

0,00 0.00 0,00 0,00
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

42.273.07 0,00 0,00 42.2't3,07
(9ó.092,76) (0.00) (0,00) (96.092,76)

278.228,49 21.804,07 34.019,58 334.052,t4

000.853.22) (20.981,8?) (39.788,80) (161.ó23,89)

Die Verbindlichkeiten sind weder durch Pfandrechte noch durch ähnliche Rechte im Geschäftsjahr 2014

besichert gewesen.

Eine Mietvorauszahlung fìlr das Jahr 2015 ist unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst.

lV. Gewinn- und Verlustrechnung

Filr die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Unter den sonstigen betriebtichen Erträgen ist in Höhe von EUR 135,000,00 ein Zuschuss der

Stadt Bergisch Gladbach enthalten, der aufgrund des ftlr das Geschäftsjahr 2014 genehmigten rWirtschafts-

planes gezahlt wurde.

AnLage 3/282/122
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V. Sonstige Angaben

t. Gesellschaftsorganc

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversarnrnlung, der Aufsichtsrat und der Geschäfts-

fìlhrer. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind in Anlage 2 aufgeflihrt.

Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsftihrer der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach

mbH ist bestellt:
Herrn Stephan Schmickler, Diplom lngenieur

Erster Beigeordneter und Stadtbaurat der Stadt Bergisch Gladbach

Er ist von den Beschränkungen des $ l8 I BGB befreit.

2, Angaben nach $ 285 HGB

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind nach $ 285 Nr. 9 HGB gewährte Leistungen ftlr die

Außichtsratsrnitglieder i.H.v. EUR 284,80 (Vorjahr: EUR 490,90) enthalten'

Die Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH verfllgt über kein eigenes Personal, lediglich der

Ceschäftsftihrer erhält ftir seine Tätigke¡t ein Entgelt im Rahmen einer geringfìlgigen Beschäftigung'

Der Geschäftsftihrer hat im Berichtsjahr Bezilge ftlr seine Tätigkeit i.H.v.5.622,72 € erhalten.

3. Honorar des Abschlussprilfers

Das Honorar des Abschlussprflfers im Geschäftsjahr beträgt netto EUR 5.840,34 fllr die Abschlussprü-

fung.

4. Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss zum 3l J2.2014 der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach ¡nbH schließt mit

einem Jahresüberschuss von EUR 16.827,09 ab. Der Geschäftshlhrer schlägt vor, den Jahresüberschuss

mit dern Gewinnvoftrag von EUR 250.761 ,22 zu verrechnen und den verbleibenden Gesamtbetrag von

EUR 267.588,3 I aufneue Rechnung vorzutragen.

Bergisch Gladbach, den 07.09.2015

5P^uu'-u 7tbrJ
gez. Stephan Schmickler

Geschäftsftihrer
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Anlage 1 zum Anhang/Anlage 3 

Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH 
Bergisch Gladbach 

 
 

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) 
 
 
 
 
 
 

 Anschaffungs- und Herstellungskosten                           kumulierte Abschreibungen                                       Netto-Buchwerte 
                   
 01.01.2014 Zugänge        Umbuchungen Abgänge 31.12.2014  01.01.2014 Zugänge Abgänge 31.12.2014  31.12.2014 31.12.2013 
 EUR EUR EUR EUR EUR  EUR EUR EUR EUR  EUR EUR 
              
              
Sachanlagen              
              
Andere Anlagen, Betriebs-               
und Geschäftsausstattung              
              

a) Grundstücke, grundstücks- 
         gleiche Rechte und Bauten  
         Einschließlich der Bauten  
         auf fremden Grundstücken 
                             

 

95.579,23 126.900,71 0,00 0,00 222.479,94  12.259,23 6.375,00 0,00 18.634,23  203.845,71 83.320,00 

b) Geschäftsausstattung 474,77 0,00 0,00 0,00 474,77  198,77 158,00 0,00 356,77  118,00 276,00 
 

c) geringwertige Wirtschaftsgüter 448,20 0,00 0,00 96,94 351,26  351,26448,20 0,00 0,0096,94 351,26  0,00 0,00 
 

              
              

d)  geringwertige Wirtschaftsgüter 
         (Sammelposten) 

150,53 0,00 0,00 150,53 0,00  0150,53,00 0,00 150,530,00 0,00  0,00 
 

0,00 
 
 
 

              
e)      geleistete Anzahlungen und  
         Anlagen im Bau 

0,00 170.634,72 0,00 0,00 170.634,72  0,00 0,00 0,00 0,00  170.634,72 0,00 

              
              
              
              
Anlagevermögen gesamt 96.652,73 297.535,43 0,00 247,47 393.940,69  13.056,73               6.533,00 0,00247,47 19.342,26  374.598,43 83.596,00 
              

 

Ö
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Stadtvcrkcltrsgcscllschaft Bergisch Gladbach mbH

l-agebericht 2014

A. Grundlagen des Unternehntens

Eine der wichtigsren Aufgaben der Gcscllschaft ist die Vertaktung von Verkehrsverbindung im ÖpNV

im Bergisch Cladbacner Stadtgebict. So wurde durch die Gesellschaft in enger Zusammenarbeit mit

dem Tiager des ÖPNV und den bctciligten Verkehrsunternehmen ein (unechter) l0-Minuten-Takt

zwischen Stadtnlitte und Bensberg cirrgcftihrt, clie Gesellschaft setzt sich darüber hinaus fìir die Um-

wandlung in einen echten l0-Minutcn-'l'akt ein.

Die Anbinclt¡ng klcinerer Omsteilc arr clas ÖPNV-Netz ist ebenfalls eine wichtige Aufgabe der.Gesell-

schaft r¡ncl trägl clanrit zur Velbesscrung clcr Verkehrssituation, aber auch des Klimaschutzes bei. Filr

clie Stadtteile Nussbat¡rn und Kalrniintc¡l wurclen durch die Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der

Kraftverkehr Wupper-Sieg AG (Wupsi) Anruf-Sammel-Taxi-Linien (AST) eingerichtet.

Zudenl wickelt die Gesellschaft fì¡r clic Staclt Bergisch Gladbach die vertraglichen Verhandlungen

zurn Schi.ilerticket sowie die gesetzlichc Schülerfahfüostenerstattung ab. Lelztere wird aus Überschüs-

sen finanziert, die bei den Verkehlsr¡ntclnehrnen durch die Abgabe von SchülerTickets im Solidarmo-

clell Bergisch Gladbach entstehen. I)ic Schülerfahrkostenerstanung ist durch diese marktorientierte

Vorgehensweise ftir die Stadt Bergisclr Gladbach als Schultråigerin kostenneutral, obwohl es sich hier

turn eine gesetzliche Aufgabe handclt.

Auch setzt die Gesellschaft sich wcitcrhin fìir aktuell bedarfsgerechte ÖpNV-Rngebote ein. So wer-

den in regelrnåißigen Verhandlungen nlit dem Aufgabenträger unter Würdigung des insgesamt guten

Netzes neben m<iglichen Taktverbcsscrungen vor allem strategische Entscheidungen wie der Einsatz

bedarfsgesteuertei Systerne in bishcr nicht versorgten Bereichen oder Optimierung von Linienwegen

diskutiert und Lösungen erarbeitet. Glciches gilt fìir die Zusammenarbeit der Gesellschaft mit den

weiterfi.ihrenden Schulen hinsichtlich cler Verbesserung des Angebots beim immer häufiger angebote-

nen Ganztagesbetrieb. Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft als Bestandteil des Beschwerdemana-

genrents inrl linblick auf Anliegen aus clem Bereich des ÖpNV etabliert. Hier erweist sich die Flexibi-

lität der Cnrbl I regelrrräßig als vortcilhalì.

Damit kann clie Gesellschaft auch ohne törmliche Aufgabenträgerschaft zu einer Weiterentwicklung

cles Angebots beitragen. Dies hat sich bcispielsweise hinsichtlich der Linie 454 bewiesen, die durch

clie SVB eingefìihrtlnd - nach Wcgfàll des Kreiszuschusses - zur Kompensation vom Rleinisch-

Bergischen Kreis weitergefi.ihrt wircl. Gleiches gilt für das Nachtbusangebot in Bergisch Gladbach,

dasi durch die Gesellschaft initiiert wurcle und nun durch den OpNV-träger weitergefìihft wird.

Die Gesellschaft ist Verpächterin clcl stadt :box und des KWS-KundenCenters am S- und Busbahnhof

Stacltmitte sowie cles Kiosks und clcs GL rnobil-Fahrgastcenters am Busbahnhof Bensberg. Darüber

hinaus hat die Gesellschaft zur Verbcsserung des begleitenden Angebots fì¡r ÖPNV-Nutzer im Jahre

2012 an der KVB-Haltestelle ,,Neuctìweg" der Linie I einen Kioskneubau in Betrieb genommen und

diesen rnit einem langiåihrigen Vertrag nri den Pächter des bisherigen wirtschaftlich abgängigen sowie

privat errichteten Kiosks verpachtet.

Anlage 4 ,/ 1
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B. Wirtschaftsbericht - Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lase des Unterneh-

!!!9!l!:

Inr Berichtsjahr schließt die Gesellschaft rnit einem Jahresüberschuss von EUR 16.827,09 (Vorjahr:

EUR 61.665,01) ab. Somit setzt sich der Trend aus dem Vorjahr, in dem ebenfalls ein Jahresüber-

schuss durch die Gesellschaft erwirtschaftet werden konnte, fort. Gleichfalls ergibt sich daraus eine

Verbesserung des erwal'teten Jahresergebnisses um TEUR 16.

Wie in den Vorjahren, wird weiterhin aufgezeigt, dass die anfallenden Kosten nicht über eigene er-

wirtschaftete Erträge abgedeckt werden können. Vielmehr ist die Gesellschaft auf öffentliche Zu-

schüsse bzw. Zuschüsse der Stadt als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft angewiesen. lm Be-

richtsjahr sind von Seiten der Stadt Zuschüsse i. H. v. EUR 135.000,00 (Vorjahr: EUR 165.000,00)

zur Verlustabdeckung 2014 gezahlt worden,

Die Aufwendungen fi.ir bezogene Leistungen, die sich irn Berichtsjahr auf EUR 200.443,18 (Vorjahr:

EUR 204. 190,42) belaufen, beinhalten im Wesentlichen den Aufwandsersafz fur die von den Ver-

kehrsunternehmen durchgeftihrten Betriebsleistungen sowie die Fahrpreiserstattungen fìir das Schü-

lerTicket (gesetzl iche Schülerfahrkostenerstattung).

Während die Personalkosten irn Vergleich zurn Vo{ahr gleichgeblieben sind, haben sich die Verwal-

tungskosten von EUR 45.636,79leicht auf EUR 46.079,69 erhöht. Letzteres betrifft in der Hauptsache

dieãn die Stadt zu zahlende Personalkostenerstattung fìir die Erledigung der wesentlichen Aufgaben

durch städtisches Personal.

Im Wirtschaftsjahr 20 l4 konnte nach jahrelangen Planungen mit dem Bau der,,Fahrrad-Umwelt-
Station" am S-Bahnhof in Bergisch Gladbach begonnen werden. Die Fertigstellung der ,,Fahrrad-

Umwelrstation" erfolgte irn Laufe des Jahres 2015, so dass diese arn 15.06.2015 in Betrieb genom-

men werden konnte. Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden hierftir bereits Investitionen in Höhe von

8UR297.535,43 getätigt. In diesem Zusammenhang flossen zudem Zuschtisse von EUR 23 1.008,10.

Durch die fortlaufende Unterstützung der Gesellschafterin kann weiterhin davon ausgegangen werden,

dass auch in der Zukunft alle Verbindlichkeiten fristgerecht bedient werden können.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag geprtigt von der positiven Liquiditat
(TEUR 252 : 39,5o/o der Bilanzsurnrne). Darüber hinaus besteht vor allem langfristig gebundenes

Verrnögen in Form des Kiosks an der Haltestelle Neuenweg sowie des Grundstückes am S-Bahnhof

Bergisch Gladbach, auf dern die ,,Fahrrad-Umwelt-Station" errichtet wurde (32o/o der Bilanzsumrne)

sowie der bereits geleisteten Anzahlungen auf den Bau der ,,Fahrrad-Utnwelt-Station" (26,8 o/o der

Bilanzsumme).

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft liegt zum Bilanzstichtag bei 46,00o/o (Vorjahr: 61,8o/o).

Im Berichtsjahr wurde ein Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftståitigkeit von TEUR -33 (Vor-
jahr: TEUR I l4 ) erwirtschaftet.
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C. Nachtrassbericht - Vorsänse von besondercr Bedeutuns. die nach Schluss des Wirt-
schaftsiahres eingetreten sind

Vorgänge von Bedeutung, die nach Schluss der Wirtschaftsjahres 20 l4 eingetreten sind, dieses aber

noch wimschaftlich belasten und im Abschluss nicht ihren Niederschlag gefunden haben, ergaben sich

nicht.

D. Prognosebericht und Chancen und Risiken.

Hinsichtlich des inneren Verwaltungsaufwandes hat sich die Situation nicht verändert. Eine weitere

Senkung der Kosten wird nicht rnehr erwartet.

Die Gesellschaft prüft weiterhin, inwieweit die Errichturtg eines Kiosks an der Haltestelle ,,Kölner
Straße" realisierbar und wirtschaftlich vertretbar ist. Sollte die Prüfung in diesem Fall zu einem posi-

tiven Ergebnis komnlen, könnte in den Jahren 2016 ff. nlit dern Bau begonnen werden.

Weiterhin konnte clurch die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 20 l4 rnit der Errichtung der,,Fahrrad-
Umwelt-Station" alll S-Bahnhof Bergisch Gladbach begonnen werden. Zwischenzeitlich konnte die

Station arn 15.06.2015 in Betrieb genommen werden, die endgiiltige Fertigstellung ist fìir den Herbst

2015 vorgesehen.

Die aus den Verpachtungen resultierenden Gewinne mindern in allen Fällen den aus Steuermitteln zu

leistenden Deckungsbeitrag.

Die Risiken der Gesellschaft ergeben sich aus den mittelflistig umzusetzenden Unternehmenszielen

und ggf. veränderten gesetzlichen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Speziell sind zu nennen

o die Kostenentwicklung bei den angemieteten Verkehren

¡ Kosten- und Erstattungssituation beim Schülerticket (steigende Betriebskosten, erhöhte Inan-

spruchnahme der Schülerfahrkostenerstattung, sinkende Abnehrnerzahlen).

Dabei werden alle Verträge jährlich indiziet gestaltet, wobei aber bei den angemieteten Verkehren

aufgrund der fahlplantechnischen Vorlaufzeiten zusåitzliche Kündigungsfristen zu beachten sind.

Sowohl die lnvestitions- und Baumaßnahmen als auch die Verhandlungen uln das Schülerticket sowie

zur Weiterentwicklung des Netzes haben wiederum gezeigt, dass die bestehende Gesellschaft durch

ihre organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten eine aktive Rolle - vor allem in der Kooperati-

on mit dern Aufgabenträger und den Verkehrsunternehmen - einnehmen kann. Auch ohne die forma-

len Instrumente der Aufgabentråigerschaft oder der Verkehrsunternehmerfunktion lassen sich so die

ÖtNV-Rngebote in Bergisch Gladbach zeitnah und zielgerichtet beeinflussen. Dies gilt insbesondere

vor dem Hintergrund, dass sich die Stadt Bergisch Gladbach weiterhin im Haushaltssicherungskon-

zept befindet und sowohl bei freiwilligen Leistungen als auch bei Investitionen erheblichen Beschrän-

kungen und Zwängen unterworfen ist.
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Für das Jahr 2015 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine voraussichtliche Unterdeckung in Höhe von

EUR 173.700. Dieser Betrag soll durch einen Zuschuss der Stadt Bergisch Gladbach in Höhe von

EUR 148.700 sowie einen weiteren zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von EUR 25.000, welcher

ab dem Haushalt 2013 von der Stadt fúr Planung, Bau und Betrieb der Fahnad-Umwelt-Station ge-

zahlt wird, gedeckt werden. Dabei ist in der Unterdeckung der Investitionszuschuss des Landes i.H.v.

EUR I 22.000 fìir die,,Fahnad-Umwelt-Station" bereits berücksichtigt.

Bergisch Gladbach, den 29.09.2015

6l-orl*r,,* hr(;''"^(
gez. Stephan Schmickler
(Geschåiftsftihrer)
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Stabsstelle Betriebswirtschaft 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0414/2015 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 29.10.2015 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 03.11.2015 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach 
mbH 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Herr Bürgermeister Lutz Urbach wird nach § 113 (1) GO NRW bevollmächtigt, als 
städtischer Gesellschaftervertreter in der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH 
(SVB), den Wirtschaftsplan 2016 nach § 13 (1) Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages festzustellen. 
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Der als Anlage beigefügte Erfolgsplans des Wirtschaftsplanes 2016 weist folgendes Ergebnis 
aus: 
 
Erträge:  382.300 € 
Aufwendungen: 382.300 € 
Jahresfehlbetrag:            0 € 
 
Der geplante Jahresfehlbetrag ist nach § 14 (5) des Gesellschaftsvertrages von der Stadt 
Bergisch Gladbach durch monatliche Zahlungen auszugleichen. Im Erfolgsplan 2016 ist 
deshalb ein allgemeiner Zuschuss über 150.000 € und ein Betriebskostenzuschuss 
Fahrradstation über 25.000 € als Ertrag eingeplant. 
 
Der Entwurf des Vermögens- und Finanzplan 2016 zeigt eine Mittelverwendung und eine 
Mittelherkunft von je 203.000 €. Hier sind die o.g. Zuschüsse eingeplant. 
 
Die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2016 obliegt nach § 13 (1) Nr. 1 des 
Gesellschaftsvertrages dem städtischen Gesellschaftervertreter in der 
Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH (SVB) und damit dem Bürgermeister 
Herrn Lutz Urbach. 
 
Da es sich nach dem vom Rat am 13.12.2011 beschlossenen Konzept zur Steuerung und 
Kontrolle der privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen, sowie der öffentlich-
rechtlichen Rechtsformen mit eigener Rechtspersönlichkeit der Stadt Bergisch Gladbach, bei 
der Feststellung eines Wirtschaftsplanes um einen weisungspflichtigen Geschäftsvorfall 
handelt, bedarf Herr Bürgermeister Lutz Urbach gemäß § 113 (1) GO NRW einer 
entsprechenden Bevollmächtigung durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach. 
 
Anlage:  
Wirtschaftsplan 2016 der SVB 
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 der SVB 
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Verbindung zur strategischen Zielsetzung 

Handlungsfeld: 

Handlungsfeld 4: Erfolgreiches Zusammenwirken von 
Politik und Verwaltung in Richtung strategischer 
Zielsteuerung 

Mittelfristiges Ziel: 

4.4 Wir verfügen über ein flächendeckendes 
Controlling und ein Berichtswesen, das die Politik 
handlungsfähig macht. 

Jährliches Haushaltsziel:  

Produktgruppe/ Produkt:  
     
     

Finanzielle Auswirkungen  
     

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre 
Ertrag     0 €  0 € 
Aufwand     0 € 175.000 € 
Ergebnis     0 €   -175.000 € 
          
2. Finanzrechnung  
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten 
Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/   
Vermögensplan 

laufendes Jahr Gesamt 

Einzahlung aus Investitionstätigkeit  0 €  0 € 
Auszahlung aus 
Investitionstätigkeit  0 €  0 € 
Saldo aus Investitionstätigkeit    0 €  0 € 

     
Im Budget enthalten  Ja  X  
   nein  
   siehe Erläuterungen 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0358/2015 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 29.10.2015 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 03.11.2015 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Änderung der „Allgemeinen Regelungen für die Durchführung von 
auswärtigen Klausurtagungen der Fraktionen“ 

 

Beschlussvorschlag: 
 
In Ergänzung der Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.03.2010 und des 
Rates vom 25.03.2010 zur Vorlage Nr. 0131/2010 – Ergänzung der Regelungen über die Zu-
wendungen zu den Aufwendungen der Geschäftsführungen der Stadtratsfraktionen – wird die 
Änderung der „Allgemeinen Regelungen für die Durchführung von auswärtigen Klausurta-
gungen der Fraktionen“ in der Fassung der Anlage zur Vorlage beschlossen. Die übrigen Be-
schlussinhalte aus den vorgenannten Sitzungen bleiben unverändert bestehen. 
 

Ö  12
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Die Verwaltung wurde durch den Ältestenrat in seiner Sitzung am 15.06.2015 beauftragt, eine 
Änderung der „Allgemeinen Regelungen für die Durchführung von auswärtigen Klausurta-
gungen der Fraktionen“ vorzubereiten, die der Rat in ihrer derzeit gültigen Fassung in seiner 
Sitzung am 25.03.2010 beschlossen hat. 
 
Die Verwaltung schlug daraufhin eine Anhebung der Kostenbegrenzung bei Inanspruchnahme 
von Tagungspauschalen für Klausurtagungen mit einer Übernachtung auf 130,00 € [bisher: 
90,00 €] /Person und bei Klausurtagungen mit zwei Übernachtungen auf 260,00 € [bisher: 
180,00 €] /Person, unter Ziffer 1. der Regelungen vor, die auch für im Jahr 2015 ggf. bereits 
durchgeführte Klausurtagungen der Fraktionen Anwendung finden soll. 
 
Der Ältestenrat empfahl dem Bürgermeister in seiner Sitzung am 14.09.2015, eine entspre-
chende Änderung der Regelungen dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung und dem 
Rat zur Entscheidung vorzulegen, wobei gleichzeitig empfohlen wurde, die übrigen Beschlüs-
se aus den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 18.03.2010 und des Rates am 
25.03.2010 unverändert beizubehalten (Beschlüsse zur Erteilung genereller Dienstreisege-
nehmigungen für Klausurtagungen, zur Erteilung vorbehaltlicher Dienstreisegenehmigungen 
für sachkundige Bürgerinnen und Bürger (die lediglich stellvertretende Ausschussmitglieder 
sind und in den Klausurtagungen auch keine als ordentliche Ausschussmitglieder tätigen 
sachkundigen Bürgerinnen oder Bürger vertreten) an den Klausurtagungen und zur Höhe der 
Fraktionszuwendungen (diesbezüglich wird auf die Niederschriften der vorbenannten Sitzun-
gen verwiesen)). 
 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass mit einer Änderung der „Allgemeinen Regelungen für 
die Durchführung von auswärtigen Klausurtagungen“ keine Erhöhung der Zuwendungen zu 
den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen verbunden ist, sondern lediglich 
eine Regelung über die Inanspruchnahme der den Fraktionen gewährten Zuwendungen für 
Klausurtagungen getroffen bzw. geändert wird. 
 
Ein Entwurf der entsprechend diesem Vorschlag geänderten „Allgemeinen Regelungen für 
die Durchführung von auswärtigen Klausurtagungen“ ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt 
(Änderungen sind in fetter, unterstrichener Schrift dargestellt). 
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Allgemeine Regelungen für die Durchführung von auswärtigen Klausurtagun-
gen der Fraktionen 

 
Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach hat in seiner Sitzung am (…) die folgenden allgemeinen 
Regelungen für die Durchführung von auswärtigen Klausurtagungen der Fraktionen beschlossen: 
 
 
1. 
Jede Fraktion ist berechtigt, unter Inanspruchnahme der ihnen gewährten Zuwendungen zu den 
Aufwendungen für die Geschäftsführungen der Fraktionen unter Einhaltung folgender Kriterien 
auswärtige Klausurtagungen durchzuführen: 
 
• Maximal zweimal jährlich aus den Anlässen „Haushaltsberatungen“ und „Beratungen von 

grundlegenden Planungen der Stadt Bergisch Gladbach“. 
 
• Die Übernachtungsanzahl für die Klausurtagungen ist auf maximal zwei jährlich begrenzt. 
 
• Die aus den Fraktionszuwendungen zu tragenden Tagungskosten sind begrenzt 
 

bei Inanspruchnahme von Tagungspauschalen für Klausurtagungen mit einer Übernachtung 
auf 130,00 € [bisher: 90,00 €]/Person, bei Klausurtagungen mit zwei Übernachtungen auf 
260,00 € [bisher: 180,00 €]/Person, 
 
oder alternativ 
 
auf bis zu 50,00 €/Person je Übernachtung und auf 20,00 € je Hauptmahlzeit, wobei bei einer 
Klausurtagung mit einer Übernachtung zwei Hauptmahlzeiten und bei einer Klausurtagung 
mit zwei Übernachtungen vier Hauptmahlzeiten anerkannt werden, jedoch nicht mehr als 
vier Hauptmahlzeiten jährlich. Hinzu kommen bei dieser Alternative ggf. noch Kosten für 
Raumanmietung und Technik. 

 
• Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden auf folgenden Personenkreis begrenzt: 
 

• auf die den Fraktionen angehörenden Ratsmitglieder, 
• auf die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger, die zum jeweiligen Zeitpunkt der Klau-

surtagung als ordentliche Mitglieder einem Ausschuss angehören, 
• im Falle der Verhinderung von sachkundigen Bürgerinnen oder sachkundigen Bürgern, 

die als ordentliche Mitglieder einem Ausschuss angehören, jeweils eine sie vertretende 
sachkundige Bürgerin oder ein sie vertretender sachkundiger Bürger, 

• Fraktionsmitarbeiter/innen. 
 
 
2. 
Es wird eine Entfernung von maximal 150 Fahrtkilometern im Umkreis von Bergisch Gladbach 
für die Durchführung von auswärtigen Klausurtagungen festgelegt. 
 
 

Ö  12
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3. 
Die Fraktionen sind verpflichtet, die wirtschaftlichste Lösung für die Hin- und Rückfahrten zu 
den auswärtigen Klausurtagungen zu prüfen und diese vorab mit der Verwaltung abzustimmen. 
Bei einer Inanspruchnahme von Bussen sind von den Fraktionen drei Vergleichsangebote einzu-
holen. 
 
Bei einer Inanspruchnahme von Personenkraftwagen erstattet die Verwaltung den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern (jedoch nicht den Fraktionsmitarbeiter/innen) auf Antrag die Fahrtkosten 
nach den jeweiligen Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes. 
 
Bei der Inanspruchnahme eines sonstigen wirtschaftlichen Verkehrsmittels werden den Fraktio-
nen gegen Einreichung der entsprechenden Rechnungen die Kosten durch die Verwaltung  erstat-
tet. 
 
 
4. 
Die Fraktionen sind verpflichtet, der Verwaltung Teilnehmerlisten über die auswärtigen Klausur-
tagungen einzureichen. Ferner bestätigen die Fraktionsvorsitzenden im Rahmen der Nachweise 
über die Verwendungen der Zuwendungen zu den Aufwendungen der Geschäftsführung der 
Fraktionen gegenüber dem Bürgermeister die Einhaltung der vom Rat beschlossenen Kriterien 
für die Durchführung auswärtiger Klausurtagungen ihrer Fraktionen, für deren Finanzierung Mit-
tel aus den Fraktionszuwendungen in Anspruch genommen wurden. 
 
 
5. 
Diese Regelungen treten rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft. 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Büro des Bürgermeisters 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0364/2015 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 29.10.2015 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 03.11.2015 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Umbenennung der seit 1975 als Wohnplätze bezeichneten Ortsteile von 
Bergisch Gladbach in Stadtteile 

 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Verwaltung empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, eine Umbenennung der 25 
Wohnplätze in Stadtteile vorzunehmen und den Begriff „Wohnplatz“ nicht weiter zu 
verwenden. 
 
2. Der Stadtteil „Alt Refrath“ wird künftig ohne Bindestrich geschrieben. 
 
3. Soweit eine Änderung der Beschilderung notwendig ist, sollte diese im Rahmen von 
anstehenden Austauschmaßnahmen und somit kostenneutral durchgeführt werden. 
 

Ö  13
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
I. Bisherige Beschlusslage 

Bürgeranregung 

Herr Herbert Stahl hatte mit Schreiben vom 14.04.2013 gem. § 24 GO im Rahmen 
eines Bürgerantrages angeregt, die seit 1975 als Wohnplätze bezeichneten Ortsteile 
von Bergisch Gladbach in Stadtteile umzubenennen. 

Der Ausschuss für Anregung und Beschwerden hatte sich in seiner Sitzung vom 
03.07.2013 mit der Anregung befasst und diese in den Haupt- und Finanzausschuss 
verwiesen. Gleichzeitig empfahl der Ausschuss, einen eventuell notwendigen 
Austausch von Orts- und Straßenschildern möglichst kostenneutral durchzuführen. 

 

Haupt- und Finanzausschuss 

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte sich am 24.03.2014 mit dem Thema befasst 
und ist einstimmig dem nachfolgenden Beschlussvorschlag der Verwaltung gefolgt: 

1. Der Haupt- und Finanzausschuss befürwortet grundsätzlich die 
Umbenennung der bisher als Wohnplätze bezeichneten Ortsteile in Stadtteile. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Einteilung und Benennung der Stadtteile 
auf der Basis der Vorlage des Hauptausschusses der Stadt Bergisch Gladbach 
vom 08.12.1998 zu prüfen, ggf. zu ergänzen und dem Haupt- und 
Finanzausschuss sowie dem Rat der nächsten Ratsperiode zur abschließenden 
Entscheidung vorzulegen. 

3. Der Haupt- und Finanzausschuss folgt der Empfehlung des Ausschusses für 
Anregung und Beschwerden, einen eventuell notwendigen Austausch von 
Orts- und Straßenschildern möglichst kostenneutral durchzuführen. 

Bereits der Hauptausschuss vom 09.06.1998 hatte sich auf eine Anregung des 
Altbürgermeisters Franz Karl Burgmer mit diesem Thema befasst. Herr Burgmer 
hatte seinerzeit beantragt, 

- den Stadtdirektor zu beauftragen, einen Satzungsentwurf oder                                    
Beschlussvorschlag vorzubereiten, der die Namen der Stadtteile bzw. Ortsteile 
und die straßengenaue Abgrenzung festlegt.  

- Als allgemeine Vorgabe solle hierfür die bereits vorhandene                               
Wohnplatzgliederung zugrunde gelegt werden 

- Die Einordnung solle auf den Namen „Bergisch Gladbach“, der nun für die 
Gesamtstadt gelte, Rücksicht nehmen. 

- Die Bezeichnungen „Zentrum“ oder „City“ sollten bei amtlichen Angaben                
unterlassen werden. 

Der Hauptausschuss hatte seinerzeit folgenden einstimmigen Beschluss gefasst: 
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1. Die Bezeichnung „Bergisch Gladbach“ gilt nur für das gesamte Stadt 
   gebiet. 

2. Der Wohnplatz 21 erhält zukünftig die Bezeichnung „Stadtmitte“. 

3. Zur Beschilderung wird dem Stadtdirektor als Straßenverkehrsbehör- 
   de empfohlen, folgende Varianten zu wählen: 

a) für die Beschilderung an den Stadtgrenzen von Bergisch Glad- 
               bach: 

   Bergisch Gladbach 
   Stadtteil x 
   Rheinisch-Bergischer Kreis 

b) für die Beschilderung innerhalb des Stadtgebietes wird künftig  
    angewendet: 

   Stadtteil x 
   Stadt Bergisch Gladbach 
   Rheinisch-Bergischer Kreis 

4. (…) (nicht relevant für diese Vorlage) 

 

II. Erläuterungen zur jetzigen Vorlage 

Die Verwaltung hat sich im Vorfeld aufgrund des Beschlusses des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 24.03.2014 noch einmal intensiv mit der Frage 
auseinandergesetzt, inwieweit auf Basis der Vorlage an den Hauptausschuss vom 
08.12.1998 die Frage einer Zusammenfassung einzelner Wohnplätze zu Stadtteilen 
und sich daraus ergebende Veränderungen in Straßenzuordnungen und 
Zusammenfassungen von bisherigen, teilweise historischen Bezeichnungen unter 
einem Stadtteilnamen sinnvoll sind. Bereits in der damaligen Sitzung hatte die 
Verwaltung folgende Bedenken erhoben: 

- Jeder vollständige Neuansatz bei der Stadtgliederung würde einen großen 
Abstimmungsprozess innerhalb und außerhalb der Verwaltung erforderlich 
machen und könnte zu (noch) größeren Diskussionen in der Politik und in der 
Bevölkerung führen. 
  

- Eine Aufarbeitung historischer Grenzen wäre aufwendig und würde nicht mehr 
als Anhaltspunkte für eine Stadtteileinteilung bieten. Sie kann geänderte  
Siedlungsstrukturen oder im heutigen lokalen Bewusstsein wirksame                
Siedlungszusammenhänge (kleinräumige Identitäten) nur unzureichend          
berücksichtigen. Beispielhaft wird dies deutlich, wenn man die (historisch mit 
größtem Aussagewert versehenen) Gemarkungsgrenzen betrachtet, die im       
Urkataster des 19. Jahrhunderts festgelegt wurden, jedoch historisch auf den 
Honschaften der frühen Neuzeit fußen: Gladbach, Paffrath, Combüchen, 
Gronau, Sand, Bensberg Freiheit, Bensberg Honschaft, Refrath, Herkenrath, 
Dürscheid, Eschbach, Immekeppel (es „fehlen“ dagegen z.B. Schildgen, 
Hand, Hebborn, Heidkamp, Romaney, Lückerath, Moitzfeld, Frankenforst, um 
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nur einige zu nennen) 
 

- Eine Ermittlung der „kleinräumigen Identitäten“ durch Befragungen der             
Bevölkerung wäre ausgesprochen zeit- und kostenintensiv, würde ebenfalls 
wieder kritische Diskussionen auslösen und voraussichtlich auch kein          
geschlossenes Meinungsbild zeigen. 

Diese Bedenken haben auch heute noch unverändert Gültigkeit. 

Demgegenüber sprachen nach Einschätzungen der Verwaltung die meisten             
Argumente dafür, die bisherige „Wohnplatzeinteilung“ zugrunde zu legen: 

- Die im Rahmen der kommunalen Neugliederung vorgenommene Einteilung in 
6 statistische Bezirke und 25 Wohnplätze basierte im Gebiet der ehemaligen 
Stadt Bensberg auf einer Einteilung in Ortsteile. Bei der ehemaligen Stadt 
Bergisch Gladbach wurde die Wohnplatzeinteilung, wie im entsprechenden       
Erlass der Bezirksplanungsbehörde vorgeschrieben, auf historischen,              
schulischen, kirchlichen und wirtschaftlichen Bindungen aufgebaut.                      
Die Einteilung wurde unter Federführung des damaligen Amtes 12 mit den 
Ämtern 10, 33, 40, 60, 61, 62, und 66 erarbeitet. 
 

- Der Hauptausschuss der neuen Stadt Bergisch Gladbach hat diese Einteilung 
in statistische Bezirke und Wohnplätze in seiner Sitzung am 15.07.1975          
beschlossen. 
 

- Alle Fachplanungen, statistischen Auswertungen und Planungen                   
(auch außerhalb der Verwaltung) basieren auf dieser Gliederung.                      
(Eine Umrechnung/ Rückrechnung wäre nur für den Zeitraum ab 1985 möglich 
und überdies sehr arbeits- und zeitaufwendig.) 
 

Aktuell stellt sich die statistische Gliederung wie folgt dar: 
 
Statistischer                         
Bezirk          Wohnplätze 
 
1                11 Schildgen, 12 Katterbach, 13 Nußbaum, 14 Paffrath, 15 Hand, 
2                21 Gladbach, 22 Hebborn, 23 Heidkamp, 24 Gronau, 
3                31 Romaney, 32 Herrenstrunden, 33 Sand, 
4                41 Herkenrath, 42 Asselborn, 43 Bärbroich, 
5                51 Lückerath, 52 Bensberg, 53 Bockenberg, 54 Kaule, 55 Moitzfeld 
6                61 Refrath, 62 Alt Refrath, 63 Kippekausen, 64 Frankenforst,         
                  65 Lustheide 
 
Die Intention des Petenten mit seinem Antrag, dem sich der Ausschuss für 
Anregungen und Beschwerden und der Haupt- und Finanzausschuss im Grundsatz 
angeschlossen haben, war auch nicht eine historische Aufarbeitung der 
Grenzziehung einzelner Stadtteile (Wohnplätze), sondern vielmehr lediglich die 
Begriffsklarstellung, dass es sich um Stadtteile handelt. Der Begriff „Wohnplatz“ soll 
im Sinne von Klarheit und Gebräuchlichkeit zugunsten des allgemein üblichen 
Wortes „Stadtteil“ nicht mehr verwendet werden. 
 
Die Verwaltung schließt sich diesem Vorschlag an und empfiehlt daher dem 

110/122

Hau
pt- 

und F
in

an
za

uss
ch

uss
 20

15
-1

0-
29



   

 

Hauptausschuss, die Stadtteile auf der Basis der vorhandenen statistischen 
Wohnplatzeinteilungen zu bilden. Wie bereits in der Stellungnahme zur Vorlage vom 
08.12.1998 wird davon abgeraten, auch nur geringfügige „Grenzveränderungen“ 
vorzunehmen 
 
Im Zuge der Vorlagenerstellung hat der Leiter des Stadtarchivs zu Recht angeregt, 
den Stadtteil „Alt Refrath“ zukünftig ohne Bindestrich zu schreiben. Der Straßenname 
„Alt Refrath“ schreibt sich ohne Bindestrich, ähnlich wie der Straßenname „Alt 
Lückerath“. Unterschiedlich Schreibweisen gleichlautender Straßen- und 
Stadtteilnamen könnten jedoch zu Verwirrung führen. In der 1995 erschienenen 
ersten Auflage des vom Stadtarchiv herausgegebenen Straßennamenbuches wurde 
das Kapitel „Alt Refrath“ ebenfalls ohne Bindestriche geschrieben. 
 
Zahl und Größe der Stadtteile 
 
Auf der Basis der Wohnplätze kann die Zahl der zu bildenden Stadtteile durch den 
Haupt- und Finanzausschuss prinzipiell frei festgelegt werden.    
Denkbar ist die ganze Bandbreite von 25 Stadtteilen bis zur Zusammenfassung 
einzelner Wohnplätze entsprechend den statistischen Bezirken (6) oder zu noch 
größeren Einheiten (4 o. 5).         
                  
Zur Orientierung werden im Folgenden die aktuellen Einwohnerzahlen der               
Wohnplätze mitgeteilt:    
 
Wohnplatz Einwohnerzahl 
Nr. 11 Schildgen 6.2411

Nr. 12 Katterbach 4.7171

Nr. 13 Nußbaum 1.1391

Nr. 14 Paffrath 7.0121

Nr. 15 Hand 8.5771

Nr. 21 Stadtmitte 11.0921

Nr. 22 Hebborn 6.0901

Nr. 23 Heidkamp 6.1331

Nr. 24 Gronau 6.1831

Nr. 31 Romaney 6591

Nr. 32 Herrenstrunden 1.0382

Nr. 33 Sand 2.3871

Nr. 41 Herkenrath 3.7563

Nr. 42 Asselborn 9001

Nr. 43 Bärbroich 1.3441

Nr. 51 Lückerath 3.7411

Nr. 52 Bensberg 5.4681

Nr. 53 Bockenberg 2.7431

Nr. 54 Kaule 3.5551

Nr. 55 Moitzfeld 4.5601

Nr. 61 Refrath 8.8331

Nr. 62 Alt Refrath 2.9851

Nr. 63 Kippekausen 2.4741

Nr. 64 Frankenforst 5.2554
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Nr. 65 Lustheide 3.3481

  110.2305 
 
1 Stand: 31.12.2010 
2 Stand: 31.12.2011 
3 Stand: 31.12.2014 
4 Stand: 31.12.1012 
5 Abweichung in Höhe von 582 verglichen mit der Zahl der gesamten Einwohnerzahl 
Bergisch Gladbachs vom 31.12.2014 
 
Entgegen der damaligen Meinung erscheint der Verwaltung die bloße Umbenennung 
der 25  Wohnplätze in Stadtteile – die auch im Sinne des Petenten ist – als die beste 
und unproblematischste Variante. Hierzu mag es in der Diskussion im Haupt- und 
Finanzausschuss bzw. im Rat dann noch abweichende Vorschläge geben.  
Ergänzend sei angemerkt, dass auch die Hauptsatzung in § 3, Satz 2 von „Stadtteil“ 
und nicht von „Wohnplatz“ spricht. 
 
Kosten der Beschilderung  

Wie bereits eingangs erwähnt, war der Haupt- und Finanzausschuss  der 
Empfehlung des Ausschusses für Anregung und Beschwerden gefolgt, einen 
eventuell notwendigen Austausch von Orts- und Straßenschildern möglichst 
kostenneutral durchzuführen. Zur Orientierung sind nachfolgend die aktuellen Preise 
für ggf. neu zu erstellende Schilder aufgeführt: 

Ortstafeln, deren Größe verbindlich vorgeschrieben (600 x 900 und 840 x 1260 mm) 
ist, kosten jeweils 57,33€ (dank Rahmenvertrag mit dem Kreis, ansonsten 78,54€). 

Im Stadtgebiet befinden sich derzeit 50 Ortstafeln.                                                     

Die Kosten für Wegweisertafeln und Vorwegweiser sind abhängig von der Größe und 
der Beschriftung und betragen 172,55€ pro m² (auch über den Rahmenvertrag). 

 

III. Beschlussvorschlag 

Die Verwaltung empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, eine Umbenennung der 
25 Wohnplätze in Stadtteile vorzunehmen und den Begriff „Wohnplatz“ nicht weiter 
zu verwenden. Außerdem wird vorgeschlagen, den Stadtteil „Alt Refrath“ künftig 
ohne Bindestrich zu schreiben. 

Soweit eine Änderung der Beschilderung notwendig ist, sollte diese im Rahmen von 
anstehenden Austauschmaßnahmen und somit kostenneutral durchgeführt werden. 

 
 

Verbindung zur strategischen Zielsetzung 

Handlungsfeld:  

Mittelfristiges Ziel:  

Jährliches Haushaltsziel:  
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Produktgruppe/ Produkt:  
     
     

Finanzielle Auswirkungen  
     

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre 
Ertrag     0  0 
Aufwand     0  0 
Ergebnis     0  0 
          
2. Finanzrechnung  
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten 
Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/   
Vermögensplan 

laufendes Jahr Gesamt 

Einzahlung aus Investitionstätigkeit     
Auszahlung aus 
Investitionstätigkeit     
Saldo aus Investitionstätigkeit       

     
Im Budget enthalten  ja  
   nein  
   siehe Erläuterungen 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0429/2015 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 29.10.2015 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 03.11.2015 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Verwaltungsausschuss bei der Agentur für Arbeit, Neuberufung der 
Mitglieder für die 13. Amtszeit ab dem 01.07.2016 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Für die am 01.07.2016 beginnende 13. Amtszeit des Verwaltungsausschusses der Agentur für 
Arbeit wird als gemeinsamer Vorschlag der Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises 
Herr Kreisdirektor Dr. Erik Werdel vorgeschlagen. 

Ö  14
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Am 30.06.2016 endet die 12. Amtszeit für die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des 
Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit. 
 
Die Bezirksregierung Köln hat den Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises kurzfristig auf-
gefordert, bis zum 12.11.2015 einen mit den Städten und Gemeinden abgestimmten Vor-
schlag zur Neuberufung zu unterbreiten. 
 
Die Neuberufung der Mitglieder des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Bergisch 
Gladbach erfolgt durch den Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit. Hierzu bedarf es 
entsprechender Vorschläge durch die vorschlagsberechtigten Stellen. Der Verwaltungsrat der 
Bundesagentur für Arbeit hat für die anstehende 13. Amtszeit die Zahl der Mitglieder wieder 
einheitlich auf vier je Gruppe (Arbeitnehmer, Arbeitgeber, öffentliche Körperschaften) festge-
setzt. Die Vorschläge der öffentlichen Körperschaften sind jeweils von den Bezirksregierun-
gen zu bündeln und der Bundesagentur für Arbeit vorzulegen. 
 
Die Bezirksregierung Köln hat – wie in der Vergangenheit – auch für die 13. Amtsperiode 
von ihrer Möglichkeit eines eigenen Vorschlagsrechts für eine Vertreterin oder einen Vertre-
ter ihres Hauses Gebrauch gemacht. Damit reduziert sich die Zahl der Vertreterinnen oder 
Vertreter aus dem kommunalen Bereich, so dass noch drei Mitglieder von den Kommunen im 
Bezirk der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach vorzuschlagen sind. 
 
Zwischen den zu diesem Bezirk gehörenden Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadt Le-
verkusen, Oberbergischer Kreis und Rheinisch-Bergischer Kreis wurde seinerzeit verein-
bart, eine paritätische Besetzung vorzunehmen. Demzufolge können der Rheinisch-Bergische 
Kreis und die acht kreisangehörigen Städte und Gemeinden ein Mitglied für die Neuberufung 
vorschlagen. 
 
Entsprechend dem in der Vergangenheit praktizierten Verfahren haben sich die Bürgermeister 
der Gemeinden und Städte im Rheinisch-Bergischen Kreis darauf geeinigt, vorbehaltlich der 
Beschlussfassungen der Räte entsprechend dem Vorschlag des Landrates des Rheinisch-
Bergischen Kreises Herrn Kreisdirektor Dr. Erik Werdel, der bereits in der laufenden 12. 
Amtszeit Mitglied des Verwaltungsausschusses ist, für eine Wiederwahl als Mitglied für den 
Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit für die 13. Amtszeit vorzuschlagen. 
 
Der Landrat begründet seinen Vorschlag wie folgt: 
„Herr Dr. Werdel ist in meinem Hause für die Bereiche Wirtschaft und Arbeit zuständig und 
hat nach wie vor aktuelle und umfassende Informationen und Einblicke über die Konzeption 
der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik des Landes-Nordrhein-Westfalen. Er kann somit 
eine sachgerechte Koordination aller Belange des Kreises und der Kommunen in den regiona-
len Strukturen sicherstellen.“ 
 
Für die Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wiederwahl eines Mitgliedes des Verwal-
tungsausschusses ist im Hinblick auf §§ 63 Abs. 2 und 113 GO NRW der Rat zuständig. 
 
Angesichts der seitens der Bezirksregierung vorgegebenen zeitlichen Abfolge (Rückmeldung 
bis 12.11.2015) bittet der Rheinisch-Bergische Kreis um eine kurzfristige formale Beschluss-
fassung in den Räten der kreisangehörigen Gemeinden. 
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Das Verfahren für die Benennung der Stellvertreter wird nach Angaben der Bezirksregierung 
gesondert geregelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbindung zur strategischen Zielsetzung 

Handlungsfeld: 

Erfolgreiches Zusammenwirken von Politik und Ver-
waltung in Richtung strategischer Zielsteuerung 
Arbeitsplätze/Wirtschaftsförderung  

Mittelfristiges Ziel:  

Jährliches Haushaltsziel:  

Produktgruppe/ Produkt: 001.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
     
     

Finanzielle Auswirkungen : keine 
     

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre 
Ertrag        
Aufwand        
Ergebnis        
          

2. Finanzrechnung  
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten Wertgren-

zen gem. § 14 GemHVO)/   Vermögensplan 
laufendes Jahr Gesamt 

Einzahlung aus Investitionstätigkeit     
Auszahlung aus Investitionstätig-
keit     
Saldo aus Investitionstätigkeit       

     
Im Budget enthalten  ja  
   nein  
   siehe Erläuterungen 
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Absender 
Fraktion DIE LINKE. 
 
 

Drucksachen-Nr.  

0436/2015 

öffentlich 

Antrag  
  
 
der Fraktion, der/des Stadtverordneten 
Fraktion DIE LINKE. 
 
zur Sitzung: 
Haupt- und Finanzausschuss am 29.10.2015 
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss am 24.11.2015 
  

Tagesordnungspunkt 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. vom 05.10.2015 (eingegangen am 
09.10.2015) zur Entwicklung eines Handlungskonzeptes zur Schaffung 
sozialen Wohnraumes in Bergisch Gladbach 

Inhalt: 
 
Mit Schreiben vom 05.10.2015 (eingegangen am 09.10.2015) beantragt die Fraktion DIE 
LINKE., der Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss 
mögen die Verwaltung beauftragen, ein zielführendes Handlungskonzept zur Schaffung von 
sozialem Wohnraum in Bergisch Gladbach zu entwickeln. 
 
Der Antrag ist gemäß § 29 Absatz 1 Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des 
Rates der Stadt Bergisch Gladbach bei der Aufstellung der Tagesordnung sowohl der Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses am 29.10.2015, als auch der Tagesordnung der Sitzung des 
Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses am 24.11.2015 zu berücksichtigen. 
 
Das Schreiben der Fraktion DIE LINKE. ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 

Ö  17.1
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung wird zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 
29.10.2015 nachgereicht. 

120/122

Hau
pt- 

und F
in

an
za

uss
ch

uss
 20

15
-1

0-
29



Ö  17.1

121/122

Hau
pt- 

und F
in

an
za

uss
ch

uss
 20

15
-1

0-
29



122/122

Hau
pt- 

und F
in

an
za

uss
ch

uss
 20

15
-1

0-
29



Inhaltsverzeichnis
Sitzungsdokumente

Einladung 1
Anlage 1 zur Einladung: Anlage zur Tagesordnung 5

Vorlagendokumente
TOP Ö  3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Haupt-

Mitteilungsvorlage  0402/2015 7
Anlage 1: Antw. Anfrage Fr. Holz-Schöttler Gemeindebedarfseinrichtunge 9
Anlage 2: Antw. Anfrage Hr. Außendorf Ponyreiten  0402/2015 11

TOP Ö  5 Dienstreisegenehmigung zur Teilnahme an der 81. Sitzung der Arbeitsgeme
Beschlussvorlage  0415/2015 13
Anlage 1: Einladung des StGB NRW  0415/2015 15

TOP Ö  6 Zusammenlegung von zwei Produktgruppen
Beschlussvorlage  0442/2015 17

TOP Ö  7 Jahresabschluss 2014 der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach 
Beschlussvorlage  0397/2015 19
Anlage 1: Bilanz 2014  0397/2015 29
Anlage 2: GuV 2014  0397/2015 31
Anlage 3: Anhang 2014  0397/2015 33
Anlage 4: Lagebericht 2014  0397/2015 39

TOP Ö  8 Jahresabschluss und Lagebericht 2014 GL Service gGmbH
Beschlussvorlage  0408/2015 47
Anlage 1: Bilanz 2014  0408/2015 51
Anlage 2: GuV 2014  0408/2015 53
Anlage 3: Anhang 2014  0408/2015 55
Anlage 4: Lagebericht 2014  0408/2015 63
Anlage 5: Bestätigungsvermerk 2014  0408/2015 71

TOP Ö  9 Jahresabschluss 2014 der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach Gm
Beschlussvorlage  0418/2015 73
Anlage 1: Bilanz 2014  0418/2015 77
Anlage 2: GuV 2014  0418/2015 79
Anlage 3: Anhang 2014  0418/2015 81
Anlage 4: Anlagenspiegel 2014  0418/2015 85
Anlage 5: Lagebericht 2014  0418/2015 87

TOP Ö  10 Wirtschaftsplan 2016 der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach m
Beschlussvorlage  0414/2015 91
Anlage 1: Wirtschaftsplan 2016 und Erläuterungen  0414/2015 95

TOP Ö  12 Änderung der "Allgemeinen Regelungen für die Durchführung von auswärti
Beschlussvorlage  0358/2015 103
Anlage 1: Allgemeine Regelungen für Klausurtagungen der Fraktionen  03 105

TOP Ö  13 Umbenennung der seit 1975 als Wohnplätze bezeichneten Ortsteile von Be
Beschlussvorlage  0364/2015 107

TOP Ö  14 Verwaltungsausschuss bei der Agentur für Arbeit, Neuberufung der Mitgl
Beschlussvorlage  0429/2015 115

TOP Ö  17.1 Antrag der Fraktion DIE LINKE. vom 05.10.2015 (eingegangen am 09.10.
Antrag  0436/2015 119
Anlage 1: Schreiben der Fraktion DIE LINKE.  0436/2015 121

Inhaltsverzeichnis 123

Hau
pt- 

und F
in

an
za

uss
ch

uss
 20

15
-1

0-
29


